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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Plettenberger Innenstadt bildet Zentrum 

und Keimzelle unserer Stadt. Hier finden sich 

mit der Christuskirche die Ursprünge; auf dem 

Alten Markt treffen wir uns für Veranstaltungen 

jeder Art und in der Wilhelmstraße gehen wir 

bummeln und genießen kulinarische Köstlich-

keiten. Auf dem Wieden klönt und kauft man 

während des Wochenmarktes und beim Schüt-

zenfest steht die ganze Stadt Kopf. Die Innen-

stadt ist somit eminent wichtiger Identifika-

tionsort für alle Plettenbergerinnen und 

Plettenberger und imagebildend für die ge-

samte Stadt – jeder in Plettenberg Lebende hat 

seine ganz eigenen Örtlichkeiten und Geschich-

ten, die ihn mit der Innenstadt verbinden.

Dabei hat sich das Gesicht der Stadt über 

Jahrhunderte gewandelt und ist doch auch 

irgend wie gleich geblieben. Der historische 

Altstadtgrundriss ist als Ring immer noch ables-

bar. Der Wiederaufbau nach dem großen Stadt-

brand von 1725, Stadterweiterungen im 19. und 

beginnenden 20. Jahrhundert, die Gründerzeit 

mit prägenden Straßenzügen und auch die 

Stadtsanierungen der 1970er-Jahre führten da-

bei aber zu Neuerungen in der Stadtstruktur.

Doch steht auch unsere Innenstadt vor den 

gleichen großen Herausforderungen wie viele 

andere Städte. Gebäude und öffentliche Räume 

sind ein wenig in die Jahre gekommen. Nut-

zungsstrukturen haben sich spürbar verändert; 

der stationäre Handel zieht sich zurück. Gleich-

zeitig erleben die Innenstädte eine Renaissance 

als Wohnort. Die Stärkung der Innenstadt ist 

eine wichtige Zukunftsaufgabe für uns alle.

Wir alle, besonders jedoch die Immobilieneigen-

tümer und die ansässigen Unternehmen, profi-

tieren von einem attraktiven Stadtkern. 

Um keinen Werteverlust zu riskieren, muss die 

Anziehungskraft der Innenstadt nicht nur be-

wahrt, sondern mittel- bis langfristig verbessert 

werden. Hierzu gilt es, die äußere Gestaltung 

von Gebäuden und Räumen ansprechend aus-

zubilden. Gestalterische Qualitäten sind zu er-

halten und weiterzuentwickeln. 

Mit dem Gestaltungshandbuch Innenstadt 

Plettenberg soll der Rahmen für eine attraktive 

Gestaltung geschaffen werden. Das Handbuch 

analysiert die Stadtstruktur und hebt Stärken 

der Gestaltung hervor. Fast alle guten Beispiele 

des Handbuchs zu allen Themen sind echte 

Beispiele aus Plettenberg. Das bedeutet: „Wir 

können attraktive Innenstadt“ – sollten uns 

aber häufiger daran erinnern. Dazu bietet das 

Gestaltungshandbuch einen anschaulichen und 

gut verständlichen Ratgeber. Nutzen wir diese 

Impulse, damit unserer aller Stadt lebenswert 

bleibt!

Ihr

Ulrich Schulte 

Bürgermeister der Stadt Plettenberg 

Vorwort
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1 
EINFÜHRUNG

Das Gestaltungshandbuch ist ein Ratgeber mit 

empfehlendem Charakter. Es richtet sich an alle, 

die an der Gestaltung der Stadt beteiligt sind. Es 

dient der Sicherung qualitätsvoller und für Pletten-

berg charakteristischer Gebäude und Stadträume. 

Als Ergebnis einer umfassenden Stadtbildanalyse, 

bei der die prägenden Merkmale der Plettenber-

ger Innenstadt herausgearbeitet werden, stellt 

das Handbuch Gestaltungsprinzipien vor und er-

klärt, begründet und veranschaulicht diese. 
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Warum ein Gestaltungshandbuch?

Mit dem Integrierten Städtebaulichen Entwick-

lungskonzept (ISEK) wurde 2014 der Grundstein 

für eine umfassende Erneuerung der Plettenber-

ger Innenstadt gelegt. Nun werden die öffentli-

chen Räume der Innenstadt auf der Grundlage 

eines Gestaltungskonzeptes umgebaut, das aus 

einem europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb 

hervorgeht. Für die Gebäude und für Sondernut-

zungen des öffentlichen Raums sind Gestaltungs-

ansprüche und -leitlinien zu formulieren, wie ein 

qualitätsvolles Stadtbild sichergestellt werden 

kann. 

Das Gestaltungshandbuch schafft einen Orientie-

rungsrahmen für die „Gestalter“ von Stadt – für 

Hauseigentümer, Nutzer von Gebäuden, Architek-

ten, Handwerker und planende Verwaltung. Es hat 

empfehlenden Charakter und beinhaltet themen-

bezogen Gestaltungshinweise, Anregungen und 

Beispiele, wie durch Maßnahmen an Gebäuden 

das charakteristische Erscheinungsbild der Plet-

tenberger Innenstadt erhalten bzw. wiederherge-

stellt und gepflegt werden kann.

Im Zentrum der gestalterischen Empfehlungen 

stehen der öffentliche Stadtraum und seine stadt-

bildprägenden Elemente wie die öffentlich einseh-

baren Gebäudeseiten und Grundstücks bereiche, 

Einfriedungen und Möblierungen. Nicht einseh-

bare, private Bereiche der Innenstadt wie Gebäu-

derückseiten, Gärten und Höfe beeinflussen hin-

gegen nicht unmittelbar das Stadtbild und stehen 

daher nicht im Fokus des Handbuches. 

Das Gestaltungshandbuch hat informellen Charak-

ter und gibt Empfehlungen zur Sicherung und 

Schaffung qualitätsvoller Stadträume. Es erklärt, 

begründet und veranschaulicht Gestaltungsprinzi-

pien. Die Beachtung der Gestaltungsvorgaben des 

Gestaltungshandbuches ist allerdings eine Voraus-

setzung zur Förderung von Maßnahmen im Fas-

saden- und Hofflächenprogramm der Städtebau-

förderung sowie im Programm „Modernisierung 

und Instandsetzung privater Immobilien“ der Stadt 

Plettenberg.

Dem Gestaltungshandbuch können formelle Instru-

mente wie eine Gestaltungssatzung (für den Innen-

stadtbereich), eine Denkmalbereichssatzung (für 

den Kirchplatz) oder eine Werbeanlagensatzung 

(für den zentralen Geschäftsbereich) zur Seite 

gestellt werden, um besondere Qualitätsziele und 

Gestaltungsprinzipien formal zu sichern und ge-

setzlich zu regeln. 

Aufbau des Handbuches

Auf Grundlage einer Stadtbildanalyse und der Dar-

stellung der prägenden Gestaltungsmerkmale der 

Plettenberger Innenstadt hinsichtlich Stadtgrund-

riss, Gebäuden und deren Gestaltungsdetails for-

muliert das Handbuch ein Gestaltungskonzept. Für 

vier unterschiedliche Stadtbildzonen und acht ge-

stalterische Leitthemen werden Schwerpunkte der 

zukünftigen Gestaltsicherung und Stadtbildpflege 

für den gesamten Innenstadtbereich definiert. Ab-

schließend werden Gestaltungsleitlinien für quali-

tätsvolle Stadträume und deren Bebauung vorge-

stellt und durch Beispiele und Skizzen erläutert. 

Worum geht es?

Grundsätzliches Ziel des Gestaltungshandbuches 

ist es, Entwicklungen in der Innenstadt von Plet-

tenberg zu ermöglichen und zugleich vorhandene 

Qualitäten in der Gestalt der Bebauung und der 

öffentlichen Räume zu erhalten bzw. zu stärken. 

Gelingt gute Gestaltung, so schafft dies:

 ȫ Werterhalt und Wertsteigerung
 ȫ Positive Atmosphäre
 ȫ Größere Attraktivität
 ȫ Hohe Zufriedenheit bei Bewohnern und Nutzern
 ȫ Stärkung der Identifikation mit dem Ort
 ȫ Zusätzliche Lebensqualität 

Das Handbuch bietet privaten Eigentümern Infor-

mation und Aufklärung über mögliche Aufwertungs-

maßnahmen ihrer Immobilie. Es zeigt, dass attrak-

tive Stadträume nicht aus Beliebigkeit entstehen, 

sondern auf der Einhaltung gestalterischer Prinzi-

pien beruhen, die eine Stadt charakterisieren und 

unverwechselbar machen.
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ABB 001 Das Gestaltungshandbuch trifft Aussagen zur Gestaltung des öffentlich einsehbaren Stadtraumes 

ABB 002 Prinzip Zusammenwirken von Stadtbildanalyse, Gestaltungsprinzipien und Satzungen
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2 
ANALYSE: PRÄGENDE GESTALTUNGS-

MERKMALE DER ALTSTADT

Das Erscheinungsbild einer Stadt ergibt sich aus 

einem Zusammenspiel von öffentlichen Räumen 

(wie Straßen, Plätze und Parks) und Gebäuden. 

Im Stadtbild sind wichtige historische Entwick-

lungsphasen ablesbar. Eine Stadtbildanalyse wid-

met sich der im Stadtgrundriss ablesbaren Ab-

folge von Bebauung und unbebauten Räumen 

sowie der Bebauungsstruktur, also der Dimen-

sion, Proportion und Gestalt von Häusern sowie 

besonderen Gestaltungsdetails der Gebäude.

Die Stadtbildanalyse arbeitet die typischen Ge-

staltungsmerkmale der Innenstadt von Pletten-

berg heraus. Diese dienen als Orientierung für  

die zukünftige Gestaltung von Bebauung und 

Stadträumen.
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Stadtstruktur

Plettenberg wurde 1072 erstmals urkundlich er-

wähnt und erhielt 1397 Stadtrechte. Im 12. Jahr-

hundert wurde eine Stadtbefestigung errichtet, 

deren Verlauf noch heute anhand der Straßen 

Offenbornstraße, Umlauf, Grünestraße und Lin-

dengraben im Stadtbild ablesbar ist. Die zwei 

Stadttore Obertor und Untertor sind nicht er-

halten. Ebenfalls aus dem 12. Jahrhundert 

stammt die Christuskirche, die mit dem Kirch-

platz und seiner Bebauung die Keimzelle der 

Stadt Plettenberg bildet. Der Kirchplatz stellt 

eine über die Jahrhunderte konstant gebliebene 

Platzfigur im Stadtgrundriss dar; er besitzt einen 

herausragenden Wert und ist für das Stadtbild 

von besonderer Bedeutung. Für ihn gelten des-

halb besondere gestalterische Anforderungen. 

Weitere wichtige Räume in der Altstadt (wie der 

Alte Markt und die Wilhelmstraße), die noch 

heute am Stadtgrundriss und im Stadtbild ables-

bar sind, entstanden durch weitreichende Um-

baumaßnahmen im 16. und 17. Jahrhundert. 

Denn auch nach dem verheerenden Stadtbrand 

von 1725, dem bis auf die Christuskirche fast die 

gesamte Bebauung der Altstadt innerhalb der 

Befestigungsanlagen zum Opfer fiel, orientierte 

man sich beim Wiederaufbau der Altstadt wei-

testgehend am alten Stadtgrundriss. Ebenfalls 

im 18. Jahrhundert erfolgte der Abriss der 

Stadtmauern und wurde der Maiplatz als Platz 

vor dem Obertor außerhalb der Altstadt im 

Stadtgrundriss ablesbar. 

Im 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert folg-

ten Stadterweiterungen entlang der Bahnhof-

straße, der Grünestraße und der Kaiserstraße. In 

der sogenannten Gründerzeit zwischen Reichs-

gründung (1871) und Erstem Weltkrieg (1914) 

wurden in der Altstadt zahlreiche ältere Ge-

bäude durch neue großmaßstäblichere Ge-

bäude ersetzt, die noch heute das Stadtbild der 

Altstadt prägen. 

Eine deutliche Zäsur in der Entwicklung der 

Stadtstruktur bildete die Stadtsanierung der 

1970er-Jahre. Auf Grundlage eines „Konzeptes 

zur Neuordnung der Altstadt“ von 1974 wurden 

in den Folgejahren mit den Zielsetzungen „Ent-

kernung“ und „Autogerechter Umbau“ zahlrei-

che kleine Gebäude abgerissen und durch 

großmaßstäblichere ersetzt, große Hofbereiche 

geschaffen und Straßen verbreitert. In der Wil-

helmstraße, am Obertor, an der Neuen Straße, 

am Kirchplatz und am Alten Markt wurde eine 

Fußgängerzone eingerichtet.

Die wichtigste und das Stadtbild deutlich prä-

gende Raumfolge, an der sich die Hauptfunk-

tionen und Blickbeziehungen aufreihen, ist: Un-

tertor, Wilhelmstraße, Alter Markt, Kirchplatz, 

Obertor, Maiplatz.

Aufgrund der besonderen Stadtstruktur in der 

Plettenberger Altstadt ergeben sich zahlreiche 

von zwei Seiten erschlossene Gebäude, wodurch 

sich häufig Gebäuderückseiten zum öffentlichen 

Straßenraum präsentieren. Dies ist die Ursache 

für einen deutlich wahrnehmbaren „Hinterhof-

charakter“ in einigen Straßenzügen. Hieraus 

ergeben sich besondere Anforderungen an die 

Gestaltung privater Gebäudeseiten mit Balkonen, 

Loggien und technischen Anlagen sowie von 

Höfen, Nebengebäuden, Mülltonneneinhausun-

gen und Parkplätzen.

Neben den Stadträumen und raumbegrenzen-

den Fassaden prägt auch die „Dachlandschaft“ 

der Plettenberger Innenstadt das Stadtbild, da 

die Tallage zahlreiche Blicke „von oben“ auf die 

überwiegend in Schwarz und Dunkelgrau ge-

haltenen Dächer ermöglicht.
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Legende

Stadtbildprägender Raum

Stadtbildprägendes Gebäude

Denkmal

Sichtbeziehung Kirche

Sichtbeziehung allgemein

erhaltenswertes Gebäude

Geltungsbereich

Ohne Maßstab

Plettenberg I Stadtbildprägende 
Gebäude und Sichtachsen

ABB 003 Stadtbildprägende Gebäude und Sichtachsen
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Bebauungsstruktur

In der Innenstadt sind drei Zeitschichten ables-

bar, deren besondere Bebauungstypen das 

Stadtbild prägen. 

„Vorgründerzeit“, 1725 – 1870 

Die Bebauung aus der Zeit zwischen dem Stadt-

brand von 1725 und der in den 1870er-Jahren 

einsetzenden Gründerzeit ist zumeist in Fach-

werkbauweise errichtet. Vereinzelt sind aus die-

ser Entstehungszeit auch Mauerwerksbauten 

bzw. in Mauerwerk ausgebildete Sockelge-

schosse mit darüber angeordnetem Geschoss 

in Fachwerkbauweise erhalten. Zum Teil wurden 

die Fachwerkfassaden nachträglich verputzt 

bzw. mit Schiefer oder Holz verkleidet. Die Be-

bauung ist zumeist zweigeschossig und mit 

einem traufständigen Satteldach versehen. Die 

Farbgebung der Fachwerkbebauung wird ge-

prägt durch weiße Putzflächen und schwarz 

gefärbte Balken, zeigt sich also in einem prägnan-

ten Schwarz-Weiß-Kontrast.

„Gründerzeit“, 1871 – 1914

Von 1871 bis zum Ausbruch des Ersten Welt-

kriegs erfolgten in der Innenstadt Plettenbergs 

signifikante bauliche Ergänzungen. Baulücken 

wurden geschlossen und ältere Bebauung durch 

Neubauten ersetzt. In dieser Zeit entstanden 

häufig Geschäftshäuser im eklektizistischen 

Stil, d.h. in einer Mischung unterschiedlicher 

historischer Baustile, auch als „Gründerzeit“ be-

zeichnet. Die drei- bis viergeschossige Bebauung 

stellt im Vergleich zur Bebauung der Vorgründer-

zeit einen Maßstabssprung dar, sowohl bezüg-

lich der Höhe als auch der Breite der Bebauung. 

Die Putzfassaden dieser Bebauungstypen sind 

mit Gliederungselementen und Ornamenten 

reich verziert. Die Gründerzeitbebauung ist zu-

meist traufständig mit Satteldächern versehen, 

an besonderen stadträumlichen Situationen wie 

an Plätzen oder Straßenecken sind auch giebel-

ständige Häuser entstanden. Häufig wurden die 

Erdgeschosszonen der Geschäftshäuser aus 

der Gründerzeit in den Jahrzehnten nach ihrer 

Entstehung umgebaut, um den Anforderungen 

der gewerblichen Nutzungen nach größtmögli-

cher Transparenz und Ausstellungsfläche ge-

recht zu werden. Durch diese Umbauten ist 

häufig der Bezug der Erdgeschosszone zur Ge-

samtfassade verlorengegangen und hat die 

Bebauung einen Teil ihres Stadtbild prägenden 

Charakters verloren. Die Fassaden der Gründer-

zeitbebauung sind überwiegend in Pastelltönen 

gehalten, Gliederungselemente und Ornamente 

wurden farblich dunkler bzw. heller abgesetzt.

Neben der geschlossenen Bebauung der Innen-

stadt sind in den Erweiterungsbereichen der 

Altstadt aus dem 19. und beginnenden 20. Jahr-

hundert (Kaiserstraße, Königstraße, Schlieffen-

straße, Viktoriastraße u.a.) auch zahlreiche frei 

stehende Gebäude der Gründerzeit erhalten. 

Diese zeichnen sich zumeist durch eine Zwei-

geschossigkeit aus. Im altstadtnahen nördlichen 

Bereich der Kaiserstraße sind auch drei Ge-

schosse üblich. Die Dachformen dieser Bebau-

ungen variieren zwischen Satteldächern, Man-

sarddächern, Walm- und Zeltdächern. Dieser 

frei stehende Haustyp tritt im Plettenberger 

Innenstadtbereich sowohl giebelständig als 

auch traufständig auf. Außerhalb der Kaiser-

straße überwiegt bei diesem Haustyp die reine 

Wohnnutzung. Wo die Häuser etwas abgerückt 

vom Straßenraum stehen, bilden sie einen Vor-

bereich, der häufig mit Hecken oder Naturstein-

mauern eingefriedet ist.

„Stadtsanierung“, 1970 – 1990

Die im Rahmen der Stadtsanierung in den 

1970er- und 1980er-Jahren entstandenen Be-

bauungen markieren erneut einen Maßstabs-

sprung gegenüber den Bebauungstypen aus 

„Vorgründerzeit“ und „Gründerzeit“. Die Gebäude 

sind breiter und bilden Großformen im sonst 

eher kleinteiligen und heterogenen Stadtbild. 

Obwohl sie im Sinne der postmodernen Archi-

tektur Anleihen an historischer Formensprache 

und traditionellen Gestaltungselementen machen 

(u.a. durch die Verwendung von Mansard- 
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dächern, Arkaden, Schieferverkleidungen und 

Sockelausbildungen in Natursteinplatten) fügt 

sich die Bebauung zumeist nicht in das Stadt-

bild ein, sondern bildet eine eigenständige Ebene 

im Stadtraum. Die drei- bis viergeschossigen 

Gebäude aus der Zeit der Stadtsanierung sind 

traufständig ausgebildet und verfügen über 

Satteldächer oder Mansarddächer. Ihre über-

wiegend weißen Putzfassaden bilden einen 

Schwarz-Weiß-Kontrast zu den dunklen Dach-

flächen (dunkelgrau bis schwarz), die insbeson-

dere bei den häufig vorkommenden Mansard-

dächern den Gesamteindruck der Bebauung 

stark prägen.   

Die Bebauung des Kirchplatzes stammt über-

wiegend aus der „Vorgründerzeit“ und erzeugt 

hier eine Ensemblewirkung. Das Stadtbild der 

übrigen Altstadt wird von der markanten grün-

derzeitlichen Bebauung geprägt. In den übrigen 

Bereichen der Innenstadt (Stadtbildzone C) 

prägen ebenfalls Bebauungen der Gründerzeit 

– hier jedoch zumeist frei stehende Gebäude-

typen – das Stadtbild. Insgesamt zeigt sich die 

Bebauung der Innenstadt als eine heterogene 

Mischung der unterschiedlichen prägenden 

Zeitschichten. 

Gestaltungsdetails

Die Gebäude, die das Erscheinungsbild der Alt-

stadt Plettenbergs – mit Ausnahme des Kirch-

platzes – entscheidend prägen, stammen aus 

der „Gründerzeit“. Grundlegende Gestaltungs-

merkmale der Architektur dieser Epoche sind in 

Putz ausgeführte Fassaden mit einer klaren, 

symmetrischen Gliederung, Fensteröffnungen 

im stehenden Format, eine Betonung von Fens-

teröffnungen durch Gesimse oder Faschen, ein 

durch Material oder Farbe abgesetzter schma-

ler Sockelbereich (in der Regel kein Sockelge-

schoss), horizontale Gliederungselemente wie 

Gesimse und Friese sowie vertikale Gliederungs-

elemente wie Lisenen, Pilaster oder Pfeiler. Viele 

Fassaden der Gründerzeit zeichnen sich durch 

zusätzliche Schmuckelemente wie Konsolen, 

Ornamente, Schmuckplatten, Reliefs u.ä. aus.

Die Bebauung des Kirchplatzes, überwiegend in 

der Zeit vor 1870 entstanden, zeichnet sich 

durch eine schlichtere Fassadengestaltung als 

die Gründerzeitbebauung aus. Fachwerkfassaden 

und Putzfassaden sind zumeist symmetrisch 

gegliedert, verfügen über Fensteröffnungen im 

stehenden Format und schließen mit einem 

schmalen Sockel zum Boden ab. Die Fenster-

öffnungen der Putzfassaden sind durch Faschen 

oder Fenstergesimse betont und zum Teil mit 

Fensterläden ausgestattet. Vereinzelt werden 

die Putzfassaden der historischen Bebauung 

durch Horizontalgesimse gegliedert und durch 

Schmuckplatten, Wappen und Schmuckbänder 

gestaltet. Die im Altstadtbereich erhaltenen Ge-

bäude mit sichtbarem Fachwerk verfügen in 

Einzelfällen über Teilverkleidungen in Holz oder 

Schiefer. Bei Giebelverkleidungen in Schiefer 

kommen vereinzelt auch Schmuckelemente zur 

Anwendung. 
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ABB 010 Fachwerkhaus mit schieferverkleidetem Giebel ABB 011 Fachwerkgebäude mit holzverschaltem 
Giebel

ABB 012 Ornamente als Gliederungs- und Schmuckelemente der 
Fassade

ABB 013 Fensterabdeckungen und Gesimse als Ge-
staltungselemente der Gründerzeit

ABB 014 Sockel als funktionales und gliederndes Element der Fassade ABB 015 Erker mit Schmuckplatten als besonderes 
Gestaltungselement der Gründerzeit
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3 
KONZEPT FÜR DIE KÜNFTIGE GESTAL-

TUNG DER INNENSTADT

Das aus der Stadtbildanalyse abgeleitete Gestal-

tungskonzept definiert anhand von vier Stadt-

bildzonen und eines gestalterischen Leitthemas 

für den gesamten Innenstadtbereich Schwer-

punkte der zukünftigen Gestaltsicherung und der 

Weiterentwicklung des Stadtbildes. 
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Die Qualität des Stadtbildes ist nicht im gesam-

ten Geltungsbereich des Gestaltungshandbuches 

gleichermaßen gegeben. Auch ist die Bebauung 

hinsichtlich ihrer architektonischen und histori-

schen Bedeutung für das Stadtbild sehr unter-

schiedlich zu bewerten. Im Gesamteindruck er-

gibt sich ein heterogenes Stadtbild. 

Das Gestaltungskonzept definiert verschiedene 

Stadtbildzonen, in denen unterschiedliche Qua-

litäten und Prägungen des Stadtbildes vorliegen 

und sich besondere Anforderungen an Gestal-

tung stellen. Das Leitmotiv für die angestrebte 

Wirkung von Stadträumen leitet sich aus den 

vorgefundenen Qualitäten der Plettenberger 

Innenstadträume ab. Es trifft generelle Aussagen 

zum gestalterischen Umgang mit Einzelgebäu-

den, und dies in Abhängigkeit von deren Bedeu-

tung für das Stadtbild und die Atmosphäre des 

Stadtraumes. 

Stadtbildzonen und Leitmotiv setzen somit räum-

liche Konzentrationspunkte und gestalterische 

Schwerpunkte für den Erhalt und die Fortent-

wicklung eines qualitätsvollen und harmonischen 

Stadtbildes.

Stadtbildzonen

Der Geltungsbereich des Gestaltungshandbu-

ches umfasst vier unterschiedlich geprägte 

Stadtbildzonen:

 ȫ Stadtbildzone Kirchplatz: Der Kirchplatz und 

die umgebende Bebauung stellen als „Keim-

zelle“ der Stadt Plettenberg ein historisches 

Ensemble aus Gebäuden dar, deren Entste-

hungszeit zwischen dem Stadtbrand von 1725 

und der „Gründerzeit“ des späten 19. Jahrhun-

derts liegen; hier wird die Geschichte der Stadt 

Plettenberg ablesbar. Aufgrund der hohen 

Bedeutung für das Stadtbild gelten in dieser 

Stadtbildzone die höchsten Anforderungen 

an die Gestaltung von Gebäuden und Vorbe - 

reichen. 
 ȫ Stadtbildzone A: Auch der zentrale Innenstadt-

bereich mit dem Maiplatz, dem Obertor, der 

Wilhelmstraße, dem Alten Markt und der 

Neuen Straße besitzt eine herausgehobene 

Bedeutung für das Stadtbild der Plettenber-

ger Innenstadt. Der historische Stadtgrund-

riss ist in der Raumfolge Maiplatz – Obertor 

– Wilhelmstraße – Alter Markt weitestgehend 

erhalten und ablesbar. Die diesen Bereich prä-

gende Bebauung stammt überwiegend aus 

der „Gründerzeit“. Hier gelten hohe Anforde-

rungen an die Gestaltung der Gebäude.
 ȫ Stadtbildzone B: Hierzu gehören die Randbe-

reiche der Altstadt, die ringförmig um die 

Altstadt angeordnete Bebauung sowie dieje-

nige entlang der Hauptausfallstraßen (Kaiser-

straße, Grünestraße, Bahnhofstraße). Prä-

gende Bauten stammen auch hier aus der 

„Gründerzeit“. Die Heterogenität der Stadt-

räume und der Bebauung nimmt hier zu. An-

forderungen an die Gestaltung der Bebauung 

sind ähnlich hoch wie in Stadtbildzone A, al-

lerdings ist die Bedeutung für das Stadtbild 

hier als geringer einzuschätzen.
 ȫ Stadtbildzone C: Diese Zone umfasst die 

überwiegend von Wohnbebauung geprägten 

Randbereiche der Innenstadt (wie Königstraße, 

Schlieffenstraße, Viktoriastraße und Bracht-

straße). Auch hier gibt es vereinzelte Bebau-

ungen der „Gründerzeit“. Dieser Innenstadt-

bereich unterscheidet sich jedoch durch die 

aufgelockerte Bebauungsstruktur, die in gro-

ßen Teilen Vorbereiche ausbildet, von den an-

deren, geschlosseneren Stadtbildzonen und 

ist von eher untergeordneter Bedeutung für 

das Stadtbild.  

Leitmotiv

Aus der Heterogenität der Innenstadtbebauung 

– bezogen auf deren Stadtbildqualität und Ent-

stehungszeit – wird für die zukünftige Gestal-

tung das Leitmotiv „Gefasste Edelsteine“ abge-

leitet. Dabei geht es um die Betonung und 

gestalterische Herausarbeitung der wenigen 

prägenden historischen Gebäude („Edelsteine“) 

in der Innenstadt und ihre Einfassung durch 

eine dezente, zurückhaltende und harmonische 

Bebauung („Fassung“). Dieses Leitmotiv ist  
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Legende
Gebäude mit herausgehobener 
Bedeutung für das Stadtbild (Edelsteine)

Stadtbildzone B

Stadtbildzone A

Stadtbildzone C

Stadtbildzone Kirchplatz

Geltungsbereich

Ohne Maßstab

Plettenberg I Edelsteine und 
Stadtbildzonen

ABB 016 „Edelsteine” und „Fassungen”
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besonders in den Stadtbildzonen A und B wirk-

sam und betrifft vor allem Anforderungen an die 

Farbgestaltung der Fassaden, deren Gliederung 

und Detaillierung sowie an den Einsatz von 

Werbeanlagen. „Edelsteine“ sind von besonde-

rer Bedeutung für das Stadtbild und mit ent-

sprechender Sensibilität im Kontext ihres städ-

tischen Umfeldes zu erneuern und 

umzu gestalten. 

Gestaltung im Spannungsfeld zwischen 

Funktion und Form

Die zukünftige Gestaltung der Innenstadtbebau-

ung liegt im Spannungsfeld zwischen Funktion 

(d.h. einer Optimierung des Nutzwertes der Be-

bauung) und Form (d.h. dem Anspruch einer ge-

stalterischen Aufwertung des Stadtbildes). Dies 

betrifft sowohl die Umnutzung und Umgestal-

tung von Erdgeschossflächen als auch die 

Schaffung bzw. Gestaltung von wohnungsbezo-

genen Freibereichen wie Balkone, Loggien und 

Dachterrassen oder Hofflächen. Weitere 

Gestaltungs aufgaben in diesem Spannungsfeld 

sind u.a.:

 ȫ Verkleidungen, Vereinfachungen, Veränderun-

gen von historischen Fassaden;
 ȫ Überformungen von historischer Bebauung 

durch Anbauten, Umbauten, Teilabrisse;
 ȫ Erdgeschosszonen ohne Bezug zu den 

Obergeschossen;
 ȫ Fensterformate, Fenstergliederungen, Mate-

rialien und Dimensionen von Fensterrahmen;
 ȫ Werbeanlagen, die sich nicht in den architek-

tonischen Gesamteindruck der Fassade und 

die Wirkung des Stadtraumes einfügen;
 ȫ Markisen, Möblierungen und Müllbehälter, die 

im öffentlichen Raum als Hindernisse und 

Makel im Stadtbild wahrgenommen werden;
 ȫ „Rückseiten“ im Bereich öffentlicher Straßen. 

Diese Gestaltungsaufgaben erfordern eine fall-

bezogene Abwägung zwischen historischem 

Wert eines Gebäudes, Stadtbildqualität und 

Nutzwert. Die dargestellten Schwerpunktset-

zungen geben, in Kombination mit den Gestal-

tungsleitlinien, Hilfestellungen für die Durchfüh-

rung dieses Abwägungsprozesses.    

Zielrichtung des Gestaltungshandbuches

Ziel des Gestaltungshandbuches ist eine Bera-

tung der Immobilieneigentümer bei der quali-

tätsvollen Veränderung ihrer Immobilie im ge-

stalterischen Zusammenhang der Innenstadt 

und damit eine nachhaltige Aufwertung des 

Stadtbildes. 
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ABB 017 Prinzip „Edelsteine und Fassungen”

ABB 018 „Fassung” in zurückhaltender Farbgebung ABB 019  „Edelstein” mit „Fassung” an der 
Zimmerstraße

ABB 020  „Edelstein” in Blickachse
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4 
GESTALTUNGSLEITLINIEN

Auf Grundlage der prägenden Gestaltungsmerk-

male der Plettenberger Innenstadt trifft das Ge-

staltungshandbuch gestalterische Empfehlungen 

und definiert Leitlinien zu den Themen Bebauung, 

Dach, Fassade, Farbe, Grundstückseinfriedung, 

Werbeanlagen, Möblierung, Warenauslagen und 

Begrünung. Angewendet bei unterschiedlichsten 

Maßnahmen im Gebäudebestand wie auch im 

Neubau helfen die Leitlinien, das charakteristische 

Stadtbild der Innenstadt zu stärken und qualitäts-

voll weiterzuentwickeln.  



4 
GESTALTUNGSLEITLINIEN

Auf Grundlage der prägenden Gestaltungsmerk-

male der Plettenberger Innenstadt trifft das Ge-

staltungshandbuch gestalterische Empfehlungen 

und definiert Leitlinien zu den Themen Bebauung, 

Dach, Fassade, Farbe, Grundstückseinfriedung, 

Werbeanlagen, Möblierung, Warenauslagen und 

Begrünung. Angewendet bei unterschiedlichsten 

Maßnahmen im Gebäudebestand wie auch im 

Neubau helfen die Leitlinien, das charakteristische 

Stadtbild der Innenstadt zu stärken und qualitäts-

voll weiterzuentwickeln.  



Die Stellung und Ausrichtung der Gebäude an den 

Straßen und Plätzen der Innenstadt, ihre Breite 

und Höhe bestimmen den besonderen Charakter 

der Stadträume.  

 

Gestaltungsziele

 ȫ Erhalt der kleinteiligen, geschlossenen Bebau-

ung – entsprechend dem historischen Stadt- 

grundriss
 ȫ Klare Raumkantenbildung ohne Vorbereiche im 

zentralen Innenstadtbereich 
 ȫ Erhalt der Straßen- und Gassenstruktur bzw. 

der Proportion von Straßen- und Platzräumen 

Gebäudestellung, Gebäudehöhe und 

Gebäudetypen

Stadtbildzone Kirchplatz:  

Am Kirchplatz sollte ausschließlich eine traufstän-

dige, zweigeschossige Bebauung erhalten bzw. 

ergänzt werden. Da der Großteil des dortigen 

Baubestands aus der Zeit zwischen dem Stadt-

brand von 1725 und der „Gründerzeit“ stammt, 

sollte sich jegliche Neubebauung an der Gestalt-

sprache des Gebäudetyps „Vorgründerzeit“ 

orientieren. 

Stadtbildzonen A, B, C: 

Die übrige Innenstadt wird geprägt von einer 

Mischung der Gebäudetypen „Vorgründerzeit“, 

„Gründerzeit“ und „Stadtsanierung“. Orientiert am 

Bestand sollte in diesem Bereich der Altstadt 

eine drei- bis viergeschossige Bebauung erhalten 

bzw. umgesetzt werden. Die Gebäudestellung 

sollte traufständig sein. Ausnahmsweise, z.B. in 

besonders markanten Stadträumen, ist auch eine 

giebelständige Bebauung zulässig. Die Trauf- und 

Firsthöhen benachbarter Bebauungen sollten 

aufeinander abgestimmt sein, um starke Kon-

traste und „Brüche“ im Stadtbild zu vermeiden.  

Breite und Geschlossenheit der Bebauung

In den Stadtbildzonen A, B sowie Kirchplatz sollte 

die vorhandene geschlossene Bebauungsstruk-

tur erhalten und bei Neubauten fortgeführt wer-

den. In Stadtbildzone C herrscht eine offene Be-

bauung vor; hier sind Vorbereiche zulässig (vgl. 

4.5 Gestaltungsleitlinien Grundstückseinfriedun-

gen und Nebenanlagen). Die Breite einer Bebau-

ung sollte sich an der Bebauung der unmittelba-

ren Umgebung, der historischen Parzellenstruktur 

und den mittleren Breiten der Innenstadtbebau-

ung von ca. 11 m orientieren. Vorhandene Fassa-

den (im Falle eines Umbaus) und Fassaden einer 

neuen Bebauung mit einer Breite über 14 m soll-

ten in ablesbare Fassadenabschnitte von maxi-

mal 10 m Breite unterteilt werden. Die Bebau-

ungsbreiten von Beständen aus den Zeiten der 

Stadtsanierung wirken im Innenstadtbereich un-

maßstäblich und können nicht als Orientierung 

für sich einfügende neue Gebäude dienen.

4.1 Bebauung

Checkliste Bebauung

  9 Stadtbildzonen Kirchplatz, A und B: Ge-

schlossene Bebauung, Einhalten der Gebäu-

defluchten der Nachbarbebauung, keine 

Vorbereiche
  9 Stadtbildzone C:  Offene Bebauung und Vor- 

bereiche 
  9 Stadtbildzone Kirchplatz: ausschließlich 

traufständige Bebauung
  9 Stadtbildzonen A, B und C: bevorzugt trauf-

ständige Bebauung
  9 Ab einer Fassadenbreite von 14 m: Schaf-

fung ablesbarer Fassadenabschnitte 
  9 Stadtbildzone Kirchplatz: Gebäudehöhe mit 

maximal zwei Geschossen 
  9 Stadtbildzonen A, B, C: Gebäudehöhe mit 

maximal vier Geschossen
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ABB 021 Prinzip einheitliche Baufluchten ohne Vorbereiche in den Stadtbildzonen Kirchplatz, A und B

ABB 022 Geschlossene Bebauung an der Wilhelmstraße

> 10m

Fassadenabschnitt 1: 3m-10m Fassadenabschnitt 2: 3m-10m

ABB 024 Prinzip Fassadenbreite: Gliederung breiter Fassaden in ablesbare Fassadenabschnitte

ABB 023 Bebauung ohne Vorbereiche an der 
Kaiserstraße

3131GESTALTUNGSHANDBUCH INNENSTADT PLETTENBERG
Gestaltungsleitlinien



Aufgrund der Tallage ist die Dachlandschaft der In-

nenstadt von Plettenberg von besonderer Bedeu-

tung. Die umliegenden Hanglagen erlauben vielfäl-

tige Blicke auf die Dächer der Stadt. Ihre Formen, 

Dimensionen und Ausrichtungen sowie Material und 

Farbe prägen den Charakter der Innenstadt sowohl 

im Stadtraum als auch beim Blick von oben.

Gestaltungsziele

 ȫ Erhalt einer „ruhigen“ und einheitlichen „Dach-

landschaft“ als charakteristisches Merkmal der 

Stadt
 ȫ Erhalt der typischen Dachformen, Dachfarbe und 

Dachaufbauten
 ȫ Erhalt der historischen und stadtbildprägenden 

Dachlandschaft am Kirchplatz 

Dachform

Prägende Dachformen im Innenstadtbereich sind 

das symmetrische Satteldach und das Mansard-

dach. Daneben finden sich, allerdings in deutlich 

geringerem Umfang, das Walmdach und das Krüp-

pelwalmdach. Flachdächer und flach geneigte Dä-

cher sind in der Stadtbildzone B vorhanden, treten 

aber nicht stadtbildprägend in Erscheinung. Obwohl 

das Mansarddach bei Gebäudetypen aus der Grün-

derzeit und der Zeit der Stadtsanierung relativ häu-

fig vorkommt, wird es für künftige Neubauvorhaben 

oder Umbauten nicht empfohlen, da zukünftig die 

Stadträume durch die Wirkung heller Fassaden ge-

prägt werden sollen – statt durch dunkle Dachflä-

chen, wie sie bei Häusern mit Mansarddächern der 

Fall sind. Zudem wird das Krüppelwalmdach nicht 

als Dachform für Um- bzw. Neubauten empfohlen, 

da diese besondere Dachform der historischen Be-

bauung vorbehalten bleiben soll. Dächer sollten mit 

einer Neigung von 30 bis 50 Grad ausgebildet wer-

den und Dachüberstände ein gängiges Maß nicht 

überschreiten, d.h. im Traufbereich max. 0,5 m und 

am Ortgang max. 0,3 m tief sein.

Dachdeckung und Farbe 

Die Dächer der Innenstadt sind überwiegend mit 

Tonziegeln in dunkelgrauer bis schwarzer Farbge-

bung und matter Oberfläche eingedeckt. Ausnah-

men bilden die Gebäude der Gründerzeit, die zu-

meist in naturrotem Ziegelmaterial eingedeckt sind. 

Glänzende Dacheindeckungen (z.B. glasierte oder 

engobierte Ziegel) in abweichender Farbgebung 

sind untypisch, sie würden das Stadtbild der Innen-

stadt stören und sind daher nicht erwünscht. Vor-

zuziehende Materialien für die Eindeckung von Dä-

chern sind Tonziegel, Dachsteine und 

Schieferschindeln. Für die Dacheindeckung am 

Kirchplatz und in der Stadtbildzone A sind dunkel-

grau und schwarz geeignete Farben. Für die Bebau-

ungen der Gründerzeit sowie des sonstigen Innen-

stadtbereiches sind neben diesen Farben auch 

Dacheindeckungen in Naturrot zulässig. 

 

Gauben 

Gauben und Dachflächenfenster sichern eine Be-

lichtung und Belüftung von Dachgeschossen und 

gewährleisten somit deren gewünschte Nutzung zu 

Wohnzwecken. Insbesondere Gauben gliedern zu-

gleich die Dachfläche und stellen, ergänzend zur 

Fassade, ein wichtiges Gestaltungsmerkmal eines 

Gebäudes dar. Dies kann, im Zusammenwirken mit 

der benachbarten Bebauung, das Bild eines Stadt-

raumes entscheidend prägen. 

Die Gestaltung von Gauben sollte sich am Bild des 

Bestandes orientieren. In der Innenstadt sind so-

wohl Satteldachgauben, Schleppgauben, Walm-

gauben, Flachdachgauben und Tonnengauben (vor 

allem in der Bebauung der Gründerzeit vorkom-

mend) vorhanden. Ausschließlich diese Gaubenfor-

men sollten gebaut werden. Pro Dachfläche sollte 

sich eine in Material, Dimension und Farbe einheit-

lich gestaltete Gaubenform ergeben.

4.2 Dach
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ABB 025 Prinzip Dachform und Dachneigung: Symmetrisches Satteldach oder Walmdach mit Dachneigung zwischen 30 und 50 Grad

 ȫ 30-50°

ABB 026 Satteldach ABB 027 Mansarddach

ABB 028 Walmdach ABB 029 Krüppelwalmdach
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Proportion und Dimensionierung der Gauben sollten 

sich in das Dach- und Fassadenbild einfügen und 

dieses nicht dominieren. Gauben und andere Dach-

aufbauten sollten sich an den Achsen bzw. Außenli-

nien der Fenster orientieren und zudem ein ste-

hendes Format haben. Die Position und Größe der 

Gauben sollte sich an den übrigen Fassadenöffnun-

gen orientieren. Bei traufständigen Gebäuden sollte 

der Mindestabstand der Gauben untereinander, 

zum Ortgang sowie zur Traufe 1 m betragen. Bei 

giebelständigen Gebäuden sollte ein Mindestab-

stand von Gauben zum straßenseitigen Ortgang 

von 1,5 m eingehalten werden. Die Gesamtbreite 

aller Dachaufbauten darf maximal 40 % der 

Trauflänge des Baukörpers ausmachen. Gauben 

dürfen maximal 1,6 m breit sein.  

Die Eindeckung der Gaube sollte auf Farbgebung 

und Material der übrigen Dachfläche abgestimmt 

sein. Die Außenflächen von Gauben sollten in einem 

nicht glänzenden Material und farblich abgestimmt 

auf die Dachfarbe ausgebildet werden. 

Der seitliche Abschluss der Gauben sollte einen 

möglichst geringen Querschnitt haben, um die 

Gaube als untergeordneten Dachaufbau nicht un-

nötig massiv wirken zu lassen. Dies kann z.B. durch 

den Einsatz hochwertiger Dämmmaterialien mit ge-

ringerem Querschnitt oder durch eine Verglasung 

gelingen.  

Technische Anlagen gehören nicht auf Gauben. 

Zur Wahrung des typischen Charakters der Pletten-

berger Dachlandschaft, die geprägt ist von einheitli-

chen Dachflächen in dunkler Farbgebung, sollten 

Dacheinschnitte und Dachflächenfenster nur auf 

Dachflächen erfolgen, die von öffentlichen Ver-

kehrsflächen nicht einsehbar sind. Firstverglasun-

gen sind grundsätzlich zu vermeiden. 

 

Weitere Dachaufbauten und technische 

Anlagen

Abgesehen von Gauben sollten notwendige weitere 

Dachaufbauten sowie technische Anlagen den Ge-

samteindruck des Daches und des gesamten Ge-

bäudes so wenig wie möglich beeinträchtigen. Des-

halb sollten sie nach Möglichkeit kompakt und dort 

auf Dachflächen angeordnet werden, wo sie vom 

öffentlichen Verkehrsraum aus nicht einsehbar sind. 

Rundfunk- und Fernsehempfangsanlagen sollten 

nach Möglichkeit unter der Dachfläche angebracht 

werden, ansonsten vorzugsweise als Sammelanlage 

pro Gebäude auf der vom öffent lichen Verkehrs-

raum abgewandten Seite. 

Aus stadtgestalterischen Gründen sollte die Anord-

nung von Solaranlagen nur auf vom öffentlichen 

Verkehrsraum nicht einsehbaren Dachflächen 

erfolgen.

Checkliste Dach

  9 Dachformen: symmetrisches Satteldach, 

Walmdach
  9 Dachneigung: 30 bis 50 Grad
  9 Material Dacheindeckung: Tonziegel, 

Dachsteine, Schieferschindeln nicht 

glänzend
  9 Farbe Dacheindeckung Kirchplatz und 

Stadtbildzone A: schwarz, dunkelgrau
  9 Farbe Dacheindeckung „Gründerzeitbe-

bauung“ und Stadtbildzonen B und C: 

schwarz, dunkelgrau, naturrot
  9 Zulässige Gaubentypen: Satteldachgaube, 

Schleppgaube, Walmgaube, Flach-

dachgaube, Tonnengaube
  9 Dimensionierung von Gauben: stehendes 

Format (höher als breit), maximale Breite 

von 1,6 m
  9 Pro Dachfläche nur eine Gaubenform und 

ein Material für Gauben
  9 Gesamtbreite aller Dachaufbauten: max. 

40 % der Trauflänge des Gebäudes
  9 Platzierung von Gauben: Ausrichtung auf 

Fensteröffnungen der Fassade und Ein-

haltung von Mindestabständen zwischen 

Gauben sowie zu Traufkante und Ortgang
  9 Keine technischen Anlagen (z.B. Solaranla-

gen, Antennen) auf Gauben
  9 Maximal eine Fernseh- und Rundfunk- 

empfangsanlage pro Gebäude
  9 Keine Solaranlagen auf vom öffentlichen 

Verkehrsraum einsehbaren Dachflächen 
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min 1m min 1m min 1m min 1m min 1m

max 1,6m

ABB 030 Prinzip Dimensionierung und Platzierung von Dachaufbauten 

ABB 031 Satteldachgaube ABB 032 Tonnengaube

ABB 033 Walmgaube ABB 034 Schleppgaube
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Die Fassade eines Gebäudes ist dessen wich-

tigster Beitrag zum Stadtbild. Das Ensemble von 

Fassaden prägt das Besondere des Stadtbildes. 

Entsprechend hoch sind die gestalterischen 

Anforderungen an die Fassade, wenn ein unver-

wechselbares Stadtbild erreicht bzw. erhalten 

werden soll.

Gestaltungsziele

 ȫ Herausarbeitung besonderer stadtbildprägen-

der Gebäude und Blickbeziehungen
 ȫ Ruhiges, atmosphärisches Stadtbild mit kla-

ren Akzenten an besonderen Orten (Kirch-

platz, Alter Markt, Bereich Obertor, Bereich 

Untertor, Maiplatz) 
 ȫ Harmonisches Gesamtbild der Fassaden
 ȫ „Beruhigung“ des heterogenen Erschei-

nungsbildes der Fassaden
 ȫ Ausbildung von Erdgeschosszonen als Teil der 

Gesamtfassade und Wiederherstellung verlo-

rener Bezüge zu den Obergeschossen
 ȫ Wiederherstellung historischer Fassaden, de-

ren ursprünglicher Charakter durch Verklei-

dungen, Sanierungen oder Umbauten ge-

schwächt oder verloren gegangen ist 

Materialität

Das Stadtbild der Innenstadt wird von Putzfas-

saden und im Bereich Kirchplatz teilweise von 

Fachwerkfassaden mit weiß verputzten Aus-

fachungen geprägt. Vereinzelt finden sich Fas-

sadenverkleidungen mit Schieferschindeln und 

Holz. Ausnahmen bilden Fassaden in 

Ziegel sichtmauerwerk. 

Die Materialität der Innenstadtfassaden sollte 

sich am prägenden Gebäudebestand orientie-

ren. Dementsprechend sollten Fassaden aus-

schließlich in Putz ausgeführt werden. Geeig-

net sind ein glatter Putz oder ein fein- bis 

mittelkörniger Kratzputz. Sofern ein Gebäude 

zu seiner Entstehungszeit eine Verkleidung mit 

Schieferschindeln oder Holz besessen hat, ist 

diese wieder herzustellen bzw. zu erneuern. 

Holzfachwerkfassaden, Schieferfassaden und 

Ziegelsichtmauerwerkfassaden im Bestand sind 

zu erhalten.

4.3 Fassade
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durchgehendes 
Material

ABB 035 Prinzip Fassadengliederung: durchgehend in einem Material und einer Farbe gestaltete Fassade mit Sockel

ABB 036 Putzfassade ABB 037 Fachwerk

ABB 038 Holzfassade ABB 039 Schieferverkleidete Fassade
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Gliederung und Plastizität der Fassade

Fassaden bzw. Fassadenabschnitte sollten – bis 

auf einen näher definierten Sockelbereich und 

Gliederungselemente – durchgängig in einem 

Material und einer Farbe ausgeführt werden. 

Prägendes Merkmal in der Innenstadt Pletten-

bergs ist ein ca. 0,5 m hoher Sockel – sowohl 

bei der Bebauung am Kirchplatz (überwiegend 

entstanden zwischen dem Stadtbrand von 1725 

und der Gründerzeit) als auch bei der prägenden 

Bebauung der übrigen Innenstadt (überwiegend 

entstanden in der Gründerzeit oder im Zuge der 

Stadtsanierung in den 1970er- und frühen 1980er- 

Jahren). 

In Ausnahmefällen erstreckt sich ein im Material 

abgesetzter Sockelbereich über das gesamte 

Erdgeschoss. Eine solche Ausführung wider-

spricht der angestrebten Ensemblewirkung der 

Innenstadtbebauung und sollte daher zukünftig 

nicht zur Anwendung kommen.

Bei Neubauten, Umbauten und Sanierungen 

sollte über die gesamte Fassadenbreite ein 

Sockel von 0,3 bis 0,9 m Höhe ausgebildet wer-

den. Dieser Sockel ist in Putz (bei Putzfassaden 

durch plastische oder farbliche Hervorhebung) 

oder in nicht poliertem Naturstein auszubilden.  

Insbesondere die Bebauung aus der Gründerzeit 

zeichnet sich durch eine Vielzahl horizontaler 

und vertikaler Gliederungselemente aus. Sie 

sorgen für eine harmonische Aufteilung, Zonie-

rung und Komposition der Fassade und verleihen 

ihr Plastizität, Ausgewogenheit und Wertigkeit. 

Typisch für diese Bestände ist eine horizontale 

Gliederung der Fassade durch Gesimse. 

Gliederungselemente sollten bei Sanierungen 

der Fassade erhalten bzw. wiederhergestellt 

werden. Sie können auch bei Neubauten Be-

rücksichtigung finden.   

 

Typische Gliederungselemente sind:

 ȫ Auskragung
 ȫ Brüstung
 ȫ Erker
 ȫ Fasche
 ȫ Fenstergewände
 ȫ Fries
 ȫ Gesims (Fenstergesims, Horizontalgesims, 

Traufgesims, Giebelgesims)
 ȫ Lisene
 ȫ Ornament, Schmuckelement
 ȫ Pfeiler
 ȫ Pilaster 

Ziel einer Fassadengestaltung oder Umgestal-

tung ist ein harmonisches Gesamtbild, in dem 

Fenster und Türöffnungen sowie Gliederungs-

elemente aufeinander bezogen sind und sich an 

gemeinsamen Linien ausrichten. In einer beste-

henden Fassade sind dabei zumeist die Fenster-

öffnungen der Obergeschosse maßgebend, an 

denen sich alle weiteren Gliederungselemente, 

Öffnungen und Ausstattungselemente der Fas-

sade ausrichten sollten und denen sie unterzu-

ordnen wären; gestalterische Spielräume sind 

hierbei gegeben. 

Dieses „Prinzip der Unterordnung“ ist bei der 

Anordnung von Gliederungs elementen, Fens-

tern, Schaufenstern, Markisen und Werbeanla-

gen anzuwenden, aber auch bei Umbauten und 

Anpassungen der Erdgeschoss zone (z.B. beim 

Umbau von Ladenlokalen zu Wohnungen oder 

bei Veränderungen bestehender 

Geschäftsräume).

38GESTALTUNGSHANDBUCH INNENSTADT PLETTENBERG
Gestaltungsleitlinien



ABB 040 Wirkung architektonischer Gliederungselemente wie Sockel, Fenstergliederung, Gesims

ABB 041 Fenstergesims ABB 042 Betonung von Öffnungen im Neubau durch 
Faschen

ABB 043 Gliederungselemente erhöhen die Plastizität der Fassade
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Erdgeschosszone

Häufig finden sich in der Bebauung der Pletten-

berger Innenstadt Erdgeschosszonen, die sich 

bezogen auf Gliederung, Materialität und Trans-

parenz von den übrigen Fassadenbereichen der 

oberen Geschosse stark unterscheiden. Der 

Gesamteindruck der Fassade ist dadurch deut-

lich beeinträchtigt und der ursprüngliche (histo-

rische) Charakter des Gebäudes droht verloren 

zu gehen. Häufig sind diese Erdgeschosszonen 

das Ergebnis von teilweise mehrfachen Um-

baumaßnahmen in der Vergangenheit.

Derart veränderte Erdgeschosszonen sollten 

zukünftig wieder als Bestandteil der Gesamt-

komposition der Fassade erlebbar gemacht und 

zugleich den funktionalen Anforderungen der 

Erdgeschossnutzungen an die Fassadengestal-

tung gerecht werden (z.B. für Handel, Dienst-

leistungen oder auch Wohnen). 

Fassadendämmung 

Klimaschutzaspekte und gestiegene Energie-

preise veranlassen viele Hauseigentümer dazu, 

umfangreiche Dämmmaßnahmen an ihren Ge-

bäuden durchzuführen. Bei historischen und 

stadtbildprägenden Gebäuden sollten Alterna-

tiven zu einer Außenwanddämmung geprüft 

und genutzt werden, wie sie im Neubau und 

bei Gebäuden der Nachkriegszeit häufig zum 

Einsatz kommt. Innendämmungen und / oder 

ein Verzicht zumindest auf Dämmung der 

Hauptfassade eines Gebäudes können Wege 

sein, die sowohl zum Erhalt des Stadtbildes als 

auch zur energetischen Gebäudeoptimierung 

führen. 

Energetische Anpassungen und der Erhalt des 

prägenden Charakters eines historischen Ge-

bäudes bzw. sein Denkmalschutz müssen sich 

nicht ausschließen.

Vor einer Veränderung der Fassade oder einem 

Austausch von Fenstern und Türen sollte eine 

energetische Gesamtbetrachtung des Gebäudes 

erfolgen und ein abgestimmtes Sanierungskon- 

zept erstellt werden. Auf diese Weise können 

Energieeinsparungen optimiert und zugleich 

Bauschäden vermieden werden. 

Beleuchtung

Entsprechend dem Lichtkonzept, das im Zuge 

der Planungen zur Umgestaltung der Innen-

stadt erstellt wurde, sind neben der Kirche und 

dem Stephansdachstuhl keine weiteren Beleuch-

tungen von Fassaden und Bauteilen vorgesehen. 

Der Schwerpunkt der Innenstadtbeleuchtung 

liegt auf einer Betonung wichtiger Sichtachsen 

durch Licht – und weniger auf einer Akzentuie-

rung einzelner Fassaden. Die für den Straßen-

raum der Innenstadt vorgesehenen Lichtmasten 

können mit Punktstrahlern ausgestattet werden, 

die im Einzelfall oder bei Bedarf Bäume und 

Fassaden anstrahlen. 

Fassadentyp und Öffnungen

Die Innenstadt Plettenbergs ist von Fassaden 

mit einem überwiegenden Anteil geschlossener 

Wandflächen geprägt, sogenannten „Lochfas-

saden“. Dieses Prinzip sollte generell weiterhin 

eingehalten werden. Die Gestaltung der Erdge-

schosszonen von Geschäftshäusern kann von 

diesem Verhältnis abweichen, jedoch sollte der 

Anteil der Wandflächen auch hier mindestens 

30 % betragen. 

Die Fensteröffnungen sind in einem „stehenden 

Format“ auszubilden, das heißt sie müssen in 

ihren Abmessungen höher als breit sein. 

Ein ausgeglichenes Fassadenbild und in der 

Summe ein harmonisches Stadtbild gelingt, 

wenn Türen, Fenster, Schaufenster, Erker, Bal-

kone und Dachgauben mit Bezug zu vertikalen 

Achsen angeordnet werden.
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ABB 045 Transparente Erdgeschosszonen ohne Bezug zur Gesamtfassade

ABB 044 Überformte Erdgeschosszone ohne Bezug zu den Obergeschossen (links), mögliche Neugestaltung in Anlehnung an das 
historische Vorbild (rechts)
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Vordächer und Markisen

Vordächer, Hauseingangsüberdachungen und 

Windfänge an öffentlichen Verkehrsräumen 

sind untypisch für die Plettenberger Innenstadt 

und sollten in den Stadtbildzonen Kirchplatz, A 

und B keine Anwendung finden. Bestehende 

Vordächer und Überdachungen sollten bei Um-

bauten oder Sanierungen in Anlehnung an die 

historische Fassadengestaltung zurückgebaut 

werden. 

Markisen sollten nur in den Erdgeschosszonen 

der zentralen Geschäftsbereiche der Innenstadt, 

den Stadtbildzonen A und B angebracht wer-

den. Zur Wahrung seines typischen histori-

schen Charakters ist am Kirchplatz auf eine 

Verwendung von Markisen vollständig zu ver-

zichten. Markisen sollten sich im Übrigen in ih-

rer Breite der Komposition der Fassade unter-

ordnen und analog zur Breite der 

Fassadenöffnungen unterteilt werden. Aus 

Gründen der Barrierefreiheit ist für Markisen 

eine lichte Durchgangshöhe von 2,5 m einzu-

halten. Markisen dürfen maximal 1,8 m in den 

öffentlichen Verkehrsraum ragen, bei einem 

niveaugleichen Straßenaufbau (wie in der Fuß-

gängerzone) muss eine Mindestdurchfahrbreite 

von 4 m gewährleistet sein. 

Markisen sollten als temporäre Elemente der 

Fassade möglichst natürlich wirken und in einem 

textilen oder textil wirkenden, nicht glänzenden 

Material ausgeführt werden. Feststehende 

Markisen sollten nicht angebracht werden. 

Fremdwerbung auf Markisen ist nicht zulässig. 

In ihrer Farbgebung sollten sich Markisen an 

derjenigen von Fassade und benachbarter Be-

bauung orientieren. Starke Farbkontraste von 

Markisen und Fassade sind zu vermeiden und 

bevorzugt Markisen in Grau-, Gelb- und Beige-

tönen zu verwenden. Zu empfehlen sind Marki-

sentypen, die über keine oder allenfalls sehr 

klein dimensionierte Kästen verfügen, damit sie 

bei eingefahrenem Zustand den Charakter der 

Fassade so wenig wie möglich beeinflussen. 

Grundsätzlich können Markisen zur Verschat-

tung von wohnungsbezogenen Freibereichen 

wie Terrassen, Balkonen, Loggien oder Dach-

terrassen eingesetzt werden, sofern sie nicht 

direkt an den öffentlichen Verkehrsraum gren-

zen und die o.g. Gestaltungsleitlinien eingehal-

ten werden.

Hinweis: Über das Fassaden- und Hofflächen-

programm der Stadt Plettenberg kann eine 

Förderung für den Rückbau von Vordächern 

beantragt werden.
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ABB 046 Prinzip Mindestdurchgangshöhen und -durchfahrbreiten zur Gewährleistung der Barrierefreiheit

min. 2,5m

max. 1,8m

min. 2,5m

min. 4m

max. 1,8m

ABB 047 Markise, in ihrer Breite auf die Fassade abgestimmt, fügt sich 
in das Gesamtbild ein

ABB 048 Schlichte Markise ordnet sich der Fassade 
unter

ABB 049 Farblich auf die Fassade abgestimmte Markise
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Fenster und Türen

Fenster und Türen prägen das Erscheinungsbild 

einer Fassade entscheidend und leisten einen 

bedeutenden Beitrag zu einem wertigen und 

stimmungsvollen Stadtbild. Bei Neubauten und 

Sanierungen wird eine Orientierung an histori-

schen Fensterformaten, -gliederungen und Ma-

terialien empfohlen. Ab einer Breite von 0,9 m 

und einer Höhe von 1,1 m sollten Fenster durch 

konstruktive Elemente gegliedert werden. Bei 

Fensterunterteilungen im Scheibenzwischen-

raum (also im Verbundglas und nicht als Tren-

nung von zwei Fensterscheiben) handelt es sich 

lediglich um augenscheinliche Nachahmungen 

eines historischen Fenstertyps; diese „unechte“ 

Bauweise sollte ausgeschlossen sein. Fenster-

rahmen und Türen sind vorzugsweise in Holz 

auszuführen; ein höherer Anschaffungspreis 

gegenüber Kunststofffenstern lässt sich durch 

die positiven Eigenschaften des Materials 

rechtfertigen: seine typische Oberflächenstruk-

tur, die Veränderbarkeit im Anstrich, die Langle-

bigkeit, handwerkliche Fertigung und das werti-

gere Fassadenbild.

Fenster und Türen sollten in ihrer Farbgebung 

auf die Farbe der Fassade abgestimmt sein. 

Fenster und Türen aus Holz können auch in ih-

rem natürlichen Holzfarbton gehalten werden. 

Bei Fachwerkfassaden sollte in jedem Fall auf 

weiße Fensterrahmen zurückgegriffen werden.

Einfassungen von Fenster- und Türöffnungen 

durch Farbe oder Material, sogenannte Faschen, 

sind ein historisches Motiv der Innenstadt Plet-

tenbergs. Sie betonen die Fassadenöffnung und 

erhöhen Plastizität und Detailliertheit der Fas-

sade. Bei Fassadensanierungen und auch in der 

zeitgenössischen Architektur sind Faschen als 

einfaches und wirkungsvolles Gestaltungsele-

ment anwendbar.  

Checkliste Fassade

  9 Fassaden ausschließlich im Material Putz 

und in einer Farbe 
  9 Bestandserhalt von Holzfachwerk-, Schie-

ferfassaden und 

Ziegelsichtmauerwerkfassaden 
  9 Ausbildung eines ca. 0,3 bis 0,9 m hohen 

Sockels 
  9 Erhalt bzw. Wiederherstellung, im Neubau 

auch Neuinterpretation von Gliederungs-

elementen der Fassade 
  9 Gestaltung der Erdgeschosszone als Be-

standteil der Gesamtfassade, nach dem 

Prinzip „Unterordnung“ 
  9 Erstellung eines abgestimmten energeti-

schen Gesamtkonzeptes, bei historischen 

Fassaden Verzicht auf Außendämmungen
  9 Keine Beleuchtung von Fassaden
  9 Keine Vordächer und Hauseingangs- 

überdachungen
  9 Markisen nur im Erdgeschoss in den 

Stadtbildzonen A und B
  9 Anpassung der Markisenbreite an die 

Breite der Fassadenöffnungen
  9 Markisen nur in einem textilen oder textil 

wirkenden, nicht glänzenden Material in 

Grau-, Gelb- oder Beigetönen 
  9 Keine Fremdwerbung auf Markisen
  9 Beachtung der Barrierefreiheit bei Anbau 

von Markisen 

Checkliste Fassadenöffnungen

  9 Ausrichtung von Fenster- und Türöffnun-

gen sowie Gliederungselementen an ge-

meinsamen vertikalen Achsen 
  9 Fensteröffnungen in „stehendem Format“; 

Ausnahme: Schaufenster 
  9 Orientierung an historischen Fensterfor-

maten und -gliederungen 
  9 Fensterrahmen und Türen vorzugsweise in 

Holz
  9 Betonung der Fenster- und Türöffnungen 

durch Faschen (Einfassungen durch 

Farbe oder Material)
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ABB 050 Prinzip Fenstergliederung

> 0,9m

> 1,1m

ABB 051 Gegliedertes Fenster

ABB 052 Gegliederte Fenster ABB 053 Fenster mit Gliederungselementen

ABB 054 Holztüren ABB 055  Individuelle Holztüren verleihen dem Haus 
Charakter
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Die Farbgestaltung von Fassaden und Dächern 

ist ein einfaches Mittel, um große Wirkungen 

bezogen auf den Charakter und die Atmosphäre 

eines Stadtraumes zu erzeugen und damit auch 

das Wohlbefinden in einem Stadtraum zu beein-

flussen. Über Farbgestaltung können Kontraste, 

Spannungen und Akzente gesetzt, aber auch 

Beruhigungen und Harmonien im Stadtbild er-

zeugt werden. 

Gestaltungsziele

 ȫ Ausstrahlung von Einheitlichkeit, Wertigkeit 

und Atmosphäre in der gesamten Innenstadt  
 ȫ Stadtbildzone Kirchplatz: Erhalt der historisch 

bedingten Farbigkeit
 ȫ Stadtbildzonen A und B: Akzentuierung be-

sonders erhaltenswerter und stadtbildprägen-

der Gebäude („Edelsteine“) durch besondere, 

kräftigere Farbgestaltung der Fassade (höhe-

rer Buntanteil, höherer Schwarzanteil)
 ȫ Für die übrige Bebauung („Fassung“) und in 

Stadtbildzone C: Erzeugung eines stimmigen 

Gesamteindrucks durch dezente, helle Farb-

gebung (Begrenzung des Bunt- und 

Schwarzanteils) 
 ȫ Harmonisches Einpassen einer Fassade in die 

Umgebung  

Die Bebauung der Plettenberger Innenstadt ist, 

abgesehen vom Kirchplatz, bezogen auf die 

Gebäudetypen, das Alter der Gebäude und die 

Farbigkeit der Fassaden sehr heterogen. Allein 

die Dachlandschaft der Innenstadt vermittelt in 

ihrer zumeist dunkelgrauen bis schwarzen 

Farbgebung Einheitlichkeit. Über eine gesteu-

erte Farbgestaltung der Fassaden kann es per-

spektivisch gelingen, den unruhigen Charakter 

der Innenstadt zu überwinden und ein harmoni-

sches Ganzes zu erzeugen.

Farbgebung Putzfassaden allgemein

Putzfassaden sollten über alle Geschosse ein-

heitlich in einer Farbe gestaltet sein. Gliedernde 

Fassadenelemente und untergeordnete Bauteile 

können durch die Wahl entsprechender Akzent-

farben und Nebenfarben farblich abgesetzt 

werden. Dabei sollten starke Farbkontraste in-

nerhalb einer Fassade vermieden werden.  

Vorgaben für die Farbgebung von Putzfassaden 

orientieren sich an der hellen, pastellartigen 

Farbgebung der Architektur aus der Gründer-

zeit, die große Teile der Innenstadt Pletten-

bergs prägt. Für die Farbgebung von Fassaden 

in der Innenstadt grundsätzlich ausgeschlossen 

sein sollten untypische Türkis- und 

Violettfarbtöne. 

In den Stadtbildzonen A und B können stadt-

bildprägende Gebäude („Edelsteine“) mit kräfti-

geren und bunteren Farben gestaltet werden 

als die übrige Bebauung („Fassung“). Grund-

sätzlich sollte sich die Farbgestaltung einer Fas-

sade an den Farbigkeiten benachbarter Bebau-

ungen und umgebender Stadt räume orientieren, 

ohne den exakten Farbton der Nachbarbebau-

ung zu wiederholen.

Empfohlene Farbwerte werden nach dem Na-

tural Color System (NCS) angegeben; ein NCS- 

Farbfächer ist im Planungsamt der Stadt Plet-

tenberg einsehbar. Vor Inangriffnahme einer 

farblichen Neugestaltung der Fassade wird 

empfohlen, das Beratungsangebot der Stadt 

Plettenberg wahrzunehmen.   

4.4 Farbe
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ABB 056 Typische Farbgebung von stadtbildprägenden Gründerzeitfassaden in der Plettenberger Innenstadt; links: Akzentfarbe 
und Nebenfarbe dunkler als Hauptfarbe, rechts: Akzentfarbe heller als Hauptfarbe

ABB 057 Helle Fassadenfarben überwiegen am Kirchplatz
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Hauptfarbe, Akzentfarbe, Nebenfarbe 

Für die Gestaltung von Putzfassaden lassen sich 

grundsätzlich drei Farbtypen unterscheiden:

 ȫ Hauptfarben sind großflächig auf der Fas-

sade anzubringen, sie prägen den Hauptfarb-

eindruck der Fassade. Um die Farbintensität 

der Gesamtfassade auf ein für Plettenberg 

typisches Maß zu begrenzen, sollten für 

Hauptfarben Farbtöne mit einem reduzierten 

Schwarz- und Buntanteil verwendet werden.
 ȫ Akzentfarben dienen der Betonung von Fas-

sadendetails und besonderen Bauteilen wie 

Türen, Faschen, Gesimse oder Erker. Akzent-

farben setzen sich als Kontrast zur Haupt-

farbe ab (heller, dunkler oder in einem ande-

ren Farbton).
 ȫ Für die Gestaltung untergeordneter Fassaden-

bereiche und Bauteile (wie Sockel, Treppen-

aufgänge), aber auch für Nebenanlagen und 

technische Anlagen können dezente, nicht 

farbig wirkende Nebenfarben verwendet 

werden. 

Farbgebung Putzfassaden von Gebäuden 

mit stadtbildprägendem Charakter („Edel-

steine“) in den Stadtbildzonen A und B

Stadtbildprägende Gebäude („Edelsteine“) sol-

len sich von ihrer städtischen Umgebung abhe-

ben und farbige Akzente im Stadtbild setzen.  

Für Gebäude mit stadtbildprägendem Charak-

ter („Edelsteine“) sind folgende Farbwerte zu-

gelassen: R80B, R90B, B, B10G, B20G, B80G, 

B90G, G, G10Y, G20Y, G30Y, G40Y, G50Y, G60Y, 

G70Y, G80Y, G90Y, Y, Y10R, Y20R, Y30R, Y40R, 

Y50R, Y60R, Y70R, Y80R, Y90R, R, R10B, 

R20B, R30B, N. Violett- und Türkistöne sind 

nicht zu verwenden. 

Für Gebäude mit stadtbildprägendem Charak-

ter („Edelsteine“) sollten Hauptfarben aus dem 

o.g. Spektrum der Farbwerte mit einem maxi-

malen Schwarzanteil von 15 % und einem maxi-

malen Buntanteil von 15 % ausgewählt werden. 

Bei Farbwert N ist ein maximaler Schwarzanteil 

von 25 % zulässig. 

Für Gebäude mit stadtbildprägendem Charak-

ter („Edelsteine“) sollten Akzentfarben aus dem 

o.g. Spektrum der Buntwerte mit einem maxi-

malen Schwarzanteil von 20 % und einem ma-

ximalen Buntanteil von 30 % ausgewählt wer-

den. Bei Farbwert N ist ein maximaler 

Schwarzanteil von 30 % zulässig. 

Für Gebäude mit stadtbildprägendem Charak-

ter („Edelsteine“) sollten Nebenfarben aus dem 

o.g. Spektrum der Buntwerte mit einem 

Schwarzanteil zwischen 15 % und 40 % und 

einem maximalen Buntanteil von 10 % ausge-

wählt werden.

Farbgebung Putzfassaden von sonstigen 

Gebäuden („Fassung“) in den Stadtbild-

zonen A, B und C

Die übrige Bebauung in den Stadtbildzonen A, 

B und C mit Putzfassaden ohne stadtbildprä-

genden Charakter ist in ihrer Farbgestaltung 

dezent zu halten. Eine starke Farbigkeit der 

Fassaden und Kontrastbildungen ist zu vermei-

den.  

Für sonstige Gebäude sind folgende Farbwerte 

zugelassen: R80B, R90B, B, B10G, B20G, 

B80G, B90G, G, G10Y, G20Y, G30Y, G40Y, 

G50Y, G60Y, G70Y, G80Y, G90Y, Y, Y10R, Y20R, 

Y30R, Y40R, Y50R, Y60R, Y70R, Y80R, Y90R, 

R, R10B, R20B, R30B, N. Violett- und Türkis-

töne sind nicht zu verwenden. 

Für sonstige Gebäude sollten Hauptfarben aus 

dem o.g. Spektrum der Farbwerte mit einem 

maximalen Schwarzanteil von 10 % und einem 

maximalen Buntanteil von 10 % ausgewählt 

werden. 

Für sonstige Gebäude sollten Akzentfarben aus 

dem o.g. Spektrum der Farbwerte mit einem 

maximalen Schwarzanteil von 20 % und einem 

maximalen Buntanteil von 20 % ausgewählt 

werden. 

Für sonstige Gebäude sollten Nebenfarben aus 

dem o.g. Spektrum der Farbwerte mit einem 

Schwarzanteil zwischen 15 % und 30 % und 

einem maximalen Buntanteil von 10 % ausge-

wählt werden.
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ABB 058 NCS Farbkreis, zulässige Farbwerte neben reinem 
Grau für Gebäude in den Stadtbildzonen A, B, C

ABB 059 NCS Farbkreis, zulässige Farbwerte neben reinem 
Grau für Gebäude in der Stadtbildzone Kirchplatz

H: 1010 R80B
A: 0300-N
N: 2500-N

H: 1515 R80B
A: 0300-N
N: 2500-N

H: 1000-N
A: 0300-N
N: 2500-N

H: 2500-N
A: 0300-N
N: 2500-N

H: 1015 R10B
A: 0300-N
N: 2500-N

H: 0507-Y
A: 1510-Y
N: 1510-Y

H: 0300-N
A: 2500-N
N: 2500-N

H: 0505-B80G
A: 1000-N
N: 2500-N

H: 0502 R
A: 0300-N
N: 2500-N

H: 1010 R80B
A: 0300-N
N: 2500-N

H: 1515 R80B
A: 0300-N
N: 2500-N

H: 1000-N
A: 0300-N
N: 2500-N

H: 2500-N
A: 0300-N
N: 2500-N

H: 1015 R10B
A: 0300-N
N: 2500-N

H: 0507-Y
A: 1510-Y
N: 1510-Y

H: 0300-N
A: 2500-N
N: 2500-N

H: 0505-B80G
A: 1000-N
N: 2500-N

H: 0502 R
A: 0300-N
N: 2500-N

ABB 060 Beispielhafte Farbkombination von heller Hauptfar-
be (0507 Y), dunkler Akzentfarbe (1510 Y) und dunkler Ne-
benfarbe (1510 Y) für stadtbildprägende Gebäude

ABB 061 Beispielhafte Farbkombination von dunkler Haupt-
farbe (2500 N), heller Akzentfarbe (0300 N) und dunkler 
Nebenfarbe (2500 N) für stadtbildprägende Gebäude
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Stadtbildzone Kirchplatz

Für Gebäude mit Putzfassaden in der Stadt-

bildzone Kirchplatz sind folgende Farbwerte 

zugelassen: G80Y, G90Y, Y, N.  

Für die Bebauung am Kirchplatz sollten Haupt-

farben aus dem o.g. Spektrum der Farbwerte 

mit einem maximalen Schwarzanteil von 10 % 

und einem maximalen Buntanteil von 10 % aus-

gewählt werden. 

Akzentfarben sind aus dem o.g. Spektrum der 

Farbwerte mit einem maximalen Schwarzanteil 

von 20 % und einem maximalen Buntanteil von 

20 % auszuwählen. Nebenfarben sollten aus 

dem o.g. Spektrum der Farbwerte mit einem 

Schwarzanteil zwischen 15 % und 30 % und 

einem maximalen Buntanteil von 10 % ausge-

wählt werden.

Fachwerkfassaden

Fachwerkfassaden im Bestand sollten mit ihrem 

prägnanten Schwarz-Weiß-Kontrast aus schwar-

zer Balkenstruktur und weiß getünchten Ge-

fachen erhalten bleiben. Fensterrahmen und 

Gewände um Fenster und Türen sind entspre-

chend den bestehenden Vorbildern am Kirch-

platz in Weiß zu halten. Fensterläden und Tür-

blätter sind in den Akzentfarben Oxidrot 

(RAL3009), Smaragdgrün (RAL 6001), Laub-

grün (6002), Grasgrün (RAL 6010), Türkisgrün 

(RAL 6016), Opalgrün (RAL 6026), Kieferngrün 

(RAL 6028) oder Perlgrün (RAL 6035) bzw. in 

einer Nebenfarbe für Fachwerkfassaden zu ge-

stalten. Für Nebenfarben für untergeordnete 

Bauteile (z.B. Sockel) von Fachwerkgebäuden 

ist der Farbwert N (Weiß, reines Grau) nach 

NCS mit einem Schwarzanteil zwischen 20 und 

60 % zugelassen.

Schieferfassaden

Schieferverkleidungen an Fassaden aus der Ent-

stehungszeit eines Gebäudes oder aus einem für 

das Erscheinungsbild des Gebäudes prägenden 

Umbau sollten erhalten bleiben. Einfärbungen 

vorhandener Schieferflächen sind unbedingt zu 

vermeiden. Für Schieferfassaden sind die Ak-

zentfarben und Nebenfarben, die für Fachwerk-

fassaden zulässig sind, zu wählen.

Bebauung Stadtsanierung

Die prägenden Bebauungen aus Maßnahmen 

der Stadtsanierung in den 1970er- und 1980er-

Jahren sollten in der Farbigkeit und Materialität 

ihrer Entstehungszeit erhalten bleiben: schwarze 

Dachflächen in Schieferschindeln, weiße Putz-

fassaden, häufig auch Absetzung eines Sockel-

geschosses in Naturstein. Ähnlich wie bei Fach-

werkfassaden ist hier ein Schwarz-Weiß-Kontrast 

bildbestimmend, allerdings treten bei der Bebau-

ung aus dieser Epoche die schwarzen Dachflä-

chen durch die Ausbildung von Mansarddächern 

und Vordächern deutlicher in Erscheinung.

Dächer

Im gesamten Geltungsbereich sollten Dachein-

deckungen in einem nicht glänzenden Schwarz 

bzw. Dunkelgrau ausgeführt werden. Ausnah-

men bilden Dacheindeckungen von Gründer-

zeitbebauungen und vereinzelte Bebauungen in 

den Stadtbildzonen B und C, die entsprechend 

ihrer ursprünglichen Dachfarbe nicht glänzend 

in Naturrot ausgeführt werden können.

Hinweis: Der Farbanstrich einer Fassade im 

Geltungsbereich des Gestaltungshandbuches 

ist grundsätzlich durch das Fassaden- und 

Hoffl ächenprogramm der Stadt Plettenberg 

förderfähig. 
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Checkliste Farbe

  9 Gestaltung der Fassade einheitlich in einer 

Farbe
  9 Farbliche Absetzung oder Akzentuierung 

gliedernder Fassadenelemente und unter-

geordneter Bauteile durch Akzentfarben 

und Nebenfarben
  9 Vermeiden starker Farbkontraste inner-

halb einer Putzfassade 
  9 Gestaltung von Putzfassaden stadtbild-

prägender Gebäude („Edelsteine“) mit 

kräftigeren und bunteren Farben 
  9 Gestaltung der übrigen Bebauung mit 

Putzfassaden („Fassung“) in dezenter 

Farbgebung
  9 Genereller Ausschluss einer Farbgebung 

von Fassaden in Türkis- und 

Violettfarbtönen
  9 Fachwerkfassaden: Erhalt der schwarzen 

Balkenstruktur und der weiß getünchten 

Gefache 
  9 Fachwerkfassaden: Gestaltung von Fens-

terrahmen und Gewänden um Fenster und  

Türen in Weiß
  9 Erhalt vorhandener Schieferverkleidungen, 

keine Färbung vorhandener 

Schieferflächen
  9 Ausführung von Dacheindeckungen in 

Schwarz bzw. Dunkelgrau, Ausnahme 

Gründerzeitbebauung und Bebauungen in 

Stadtbildzone B und C in Naturrot

ABB 062 Typische Farbgebung Fachwerkgebäude in 
Schwarz-Weiß

ABB 063 Farbgestaltung von Fensterrahmen und 
Türen in Weiß

ABB 064 Typische Farbkombination von Schieferfassade, weißen Fens-
terrahmen und Fensterläden in Akzentfarbe

ABB 065 Typische Farbgebung der Bebauung der 
Stadtsanierung in Schwarz-Weiß
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Grundstückseinfriedungen wie Mauern, Zäune 

und Hecken begrenzen private Freiräume zum 

öffentlichen Raum. Sie sind „Visitenkarten“ eines 

Grundstückes oder Gebäudes und wirken zu-

gleich als „Filter“, die Einblicke gezielt zulassen 

oder verwehren können. 

Gestaltungsziele

 ȫ Erhalt der Geschlossenheit der Bebauung im 

Altstadtbereich
 ȫ Schließung von Raumkanten
 ȫ Klare Abgrenzung von privaten Vorbereichen 

zum öffentlichen Straßenraum in den offen be-

bauten Randbereichen der Innenstadt (Stadt-

bildzone C)
 ȫ Gestaltung von Einfriedungen in einem einheit-

lichen Materialkanon
 ȫ Verwendung regional typischer Bauformen 

und Materialien für Einfriedungen
 ȫ Abstimmung der Gestaltung von Einfriedungen 

und Nebenanlagen auf die Materialität und 

Farbgebung der angrenzenden Bebauungen 

Einfriedungen

Die zentralen Bereiche der Innenstadt (Stadt-

bildzonen Kirchplatz, A und B) sind überwiegend 

von einer geschlossenen Bebauung geprägt, die 

zumeist direkt an den öffentlichen Verkehrsraum 

grenzt. Die wenigen Vorbereiche hier sind – wie 

auch die zahlreichen Vorzonen in der offener 

bebauten Stadtbildzone C – in einer Flucht zu 

angrenzenden Bebauungen bzw. Einfriedungen 

nach dem Prinzip „Schließung der Raumkante“ 

einzufrieden. Vorbereiche sollten in jedem Fall 

eingefriedet und Zugänge und Einfahrten mit 

Pforten oder Toren versehen werden. Die Min-

desthöhe von Einfriedungen beträgt 1 m, als 

maximale Höhe ist die des Erdgeschosses der 

angrenzenden Bebauung zu wählen. Empfohlen 

werden Höhen von Einfriedungen, die einen 

Kontakt zum privaten Freiraum zulassen und 

zugleich eine Privatsphäre bieten.

Einfriedungen sollten in regional typischen Ma-

terialien gestaltet werden. Typisch für die Re-

gion, die Plettenberger Innenstadt und insbe-

sondere auch die Hanglagen nordöstlich der 

Innenstadt sind Natursteinmauern. Daneben 

sind Einfriedungen mit Zäunen aus Schmiede-

eisen, Mauern in Ziegelsichtmauerwerk oder 

Hecken aus heimischen Gehölzen ortsbildty-

pisch und damit denkbar. Ortsbilduntypisch und 

damit unbedingt zu vermeiden sind Einfriedun-

gen aus Sichtbeton oder Holzelementen.

Tore und Pforten können schmiedeeisern oder 

in Holz ausgeführt werden. Holzpforten oder 

-tore sollten eine vertikale Lattung aufweisen. 

Sofern der Naturholzfarbton nicht belassen 

wird, sollten Holzpforten und -tore in ihrer Farb-

gebung auf die angrenzenden Fassaden abge-

stimmt werden (vgl. 4.4 Gestaltungsleitlinien 

Farbe: Nebenfarbe).

4.5 Grundstückseinfriedung und 
Nebenanlagen
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ABB 066 Prinzip Höhe von Einfriedungen mindestens 1 m; maximal Höhe Erdgeschoss

ABB 067 Berankte Natursteinmauer als Einfriedung 
und Schließung der Raumkante

ABB 068 Tor aus Schmiedeeisen

ABB 069 Hecke als Einfriedung
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Nebenanlagen und Gebäuderückseiten

Grenzen Nebenanlagen oder Gebäuderücksei-

ten an den öffentlichen Stadtraum oder können 

sie vom öffentlichen Stadtraum eingesehen wer-

den, so sollten diese sich in Material und Farb-

gebung der angrenzenden Bebauung anpassen. 

Gebäuderückseiten und Nebengebäude können 

in Hauptfarben oder Nebenfarben gestaltet 

werden (vgl. 4.4 Gestaltungsleitlinien Farbe). 

Kriterium bei der Farbwahl ist die unauffällige 

Einordnung einer Nebenanlage oder Gebäude-

rückseite in ihr bauliches Umfeld. Fassaden von 

Nebengebäuden und Gebäuderückseiten mit 

keinen oder wenigen Fensteröffnungen können 

mit heimischen Pflanzen begrünt werden, um 

eine mögliche Monotonie und Dominanz ge-

schlossener Wandflächen zu vermeiden. 

Grenzen Balkone, Loggien oder (Dach-) Terras-

sen an den öffentlichen Raum oder sind von 

ihm aus einsehbar, so sind diese als untergeord-

nete Bauteile in ihrer Gestaltung auf das Mate-

rial und die Farbgebung der Gebäudefassade 

abzustimmen. Brüstungen sind möglichst un-

auffällig in verputztem Mauerwerk in der Farbe 

der Fassade oder als Metallgeländer in einer 

Nebenfarbe (vgl. 4.4 Gestaltungsleitlinien 

Farbe) zu gestalten. Eine Gestaltung oder Ver-

kleidung von Brüstungen in Holz, Kunststoff, 

Glas, Zementfaserplatten oder Blechelementen 

ist nicht zulässig. 

Sonnenschirme und Markisen auf Freisitzen 

sollten in Weiß-, Grau-, Gelb- und Beigetönen 

gestaltet werden und keinen Kontrast zur Fas-

sadenfarbe erzeugen. Markisen auf Balkonen, 

die direkt in den öffentlichen Straßenraum ra-

gen, sind nicht zulässig.

Checkliste Grundstückseinfriedung und 

Nebenanlagen

  9 Platzierung von Einfriedungen in der 

Flucht angrenzender Bebauungen oder 

Einfriedungen nach dem Prinzip „Schlie-

ßung der Raumkante“ 
  9 Mindesthöhe der Einfriedung: 1 m; maxi-

male Höhe der Einfriedung: Höhe 

Erdgeschoss 
  9 Bevorzugte Materialien für Einfriedungen: 

Natursteinmauern, Zäune aus Schmiede- 

eisen, Hecken aus heimischen Gehölzen
  9 Bevorzugte Materialien für Tore und Pfor-

ten: Schmiedeeisen, Holz in vertikaler 

Lattung
  9 Farbliche Anpassung von Gebäuderück-

seiten und Nebengebäuden an die bauli-

che Umgebung; Prinzip „Unauffällige 

Einordnung“
  9 Zulässigkeit der Begrünung von Gebäude-

rückseiten und Nebengebäuden ohne 

Fensterflächen
  9 Bevorzugte Materialien für Brüstungen 

von Balkonen, Loggien oder (Dach-) Ter-

rassen: Verputztes Mauerwerk oder 

Metallgeländer
  9 Zurückhaltende Farbgestaltung von Mar-

kisen und Sonnenschirmen auf Freisitzen 

in Weiß-, Grau-, Gelb- oder Beigetönen
  9 Keine Markisen auf Balkonen, die direkt in 

den öffentlichen Straßenraum ragen 
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ABB 070 Typische Natursteinmauer mit Ziegelsteinkappe 

ABB 071 Beispiel für die Begrünung einer Gebäuderückseite 
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Zu einer lebendigen Innenstadt gehören Handel, 

Gastronomie sowie Dienstleistungen und damit 

auch Anlagen zur Bewerbung ihrer Angebote. Ein 

atmosphärisch reiches und harmonisches Stadtbild 

entsteht, wo sich Werbeanlagen in die Architektur 

und die Gesamtwirkung des Stadt raumes 

einfügen. 

Gestaltungsziele

 ȫ Erhalt charakteristischer und den Stadtraum 

prägender Fassaden 
 ȫ Erhalt und Stärkung der wirtschaftlichen Funk-

tionen des Zentrums
 ȫ Behutsame Einfügung von Werbeanlagen in die 

Gestaltung von Fassaden und Stadträumen
 ȫ Wertige und individuelle Gestaltung von 

Werbeanlagen
 ȫ Harmonisierung des Erscheinungsbildes der Ge-

schäftsbereiche in der Innenstadt 
 ȫ Stärkung der Wirksamkeit und „Lesbarkeit“ von 

Architektur und Werbeanlagen 

Für die zentralen Geschäftsbereiche der Plettenber-

ger Innenstadt, die sich in den Stadtbildzonen Kirch-

platz, A und B befinden, werden andere Anforde-

rungen an Art, Größe und Gestaltung von 

Werbeanlagen gestellt als in der überwiegend von 

Wohnnutzungen dominierten Stadtbildzone C. Aus 

diesem Grund gelten für Werbeanlagen nach 

Stadtbildzonen differenzierte Gestaltungsleitlinien.   

Gestaltungsleitlinien für die Stadtbild- 

zonen Kirchplatz, A und B

Werbeanlagen sind ausschließlich an Gebäudefas-

saden zulässig. Frei stehende oder beweg liche 

Werbeanlagen wie Aufsteller, Fahnen o. Ä. sind 

nicht erlaubt, ebensowenig frei stehende Schau-

kästen sowie solche an Gebäudefassaden. Wer-

bung ist ausschließlich an der Stätte zulässig, wo 

die jeweilige Leistung eines Handels-, 

Gewerbe- oder Gastronomiebetriebes erbracht 

wird. Es ist auf eine harmonische Einfügung von 

Werbeanlagen in die jeweilige Gebäudefassade und 

das benachbarte städtische Umfeld zu achten. 

Dabei spielen Art, Form, Größe, Gliederung, Mate-

rial, Farbe und Anbringungsort einer Werbeanlage 

eine wichtige Rolle. 

In der Innenstadt sollten Werbeanlagen aus-

schließlich in den Erdgeschosszonen bis zur Brüs-

tungshöhe der Fenster des ersten Obergeschos-

ses angebracht werden, um den Charakter der 

Gesamtfassade zu wahren.   

Werbeanlagen sind an der Gesamtkomposition der 

Fassade, den Achsen und Fluchten der Fassaden-

öffnungen auszurichten. Gliederungselemente der 

Fassade dürfen nicht überdeckt oder überschnitten 

werden. 

Werbeanlagen dürfen nicht bis an die seitlichen 

Fassadenkanten gezogen werden; zu ihnen hin ist 

ein Abstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. 

In einer Innenstadt, die überwiegend fußläufig er-

schlossen wird, spielt nicht die Größe einer Werbe-

anlage die entscheidende Rolle für den Werbeef-

fekt, sondern ihre Individualität und Wertigkeit. Um 

ein Gleichgewicht von architektonischer Wirkung 

einer Fassade und Werbeeffekt zu erzielen, sollten 

Werbeanlagen in einem Fassadenabschnitt eine 

maximale Fläche von 4 qm nicht überschreiten.  

Da flächige, farbige Schilder den Charakter einer 

Fassade stark beeinflussen können und sie zum 

„Werbeträger“ degradieren, wird die ausschließ-

liche Verwendung von Einzelbuchstaben mit einer 

maximalen Höhe von 0,6 m empfohlen. Diese kön-

nen auf der Fassade angebracht oder direkt auf 

die Fassade gemalt werden. Diese Gestaltungsart 

von Werbeanlagen unterstützt den historischen 

Charakter, den die Innenstadt Plettenbergs trotz 

zahlreicher Ergänzungen und Überformungen im-

mer noch besitzt, und vermittelt eine Wertigkeit, 

wie sie für den gesamten Innenstadtbereich ange-

strebt wird. Vertikale Schriftzüge sind generell zu 

vermeiden. Je Fassade ist ein Einzelschild, z.B. ein 

4.6 Werbeanlagen
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max. 
0,5m²

max. 1m

min. 
2,5m

W e r b u n g
max. 
0,4m²

Werbung Werbung

max. 
0,4m²

Brüstungshöhe der Fenster 
des ersten Obergeschosses

Gesamtfläche Werbeanlagen max. 1m²

ABB 073 Werbeanlagen als Einzelbuchstaben, Beispiele aus Plettenberg

ABB 072 Prinzip Dimensionierung von Werbeanlagen in Stadtbildzonen Kirchplatz, A und B links, in Stadtbildzone C rechts

ABB 074 Werbeanlagen als Ausleger
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Namensschild oder eine Speisekarte, von maximal 

0,4 qm Größe zulässig.  

Um dem Qualitätsanspruch an die Gestaltung des 

innerstädtischen Geschäftsbereiches gerecht zu 

werden, ist die Beklebung von Schaufenstern 

möglichst zu vermeiden oder zumindest auf maxi-

mal 20 % der Fensterflächen zu begrenzen.  

Werbeausleger an Fassaden können Straßen-

räume beleben und die Orientierung für Kunden 

erleichtern. Um jedoch einen „Überbietungswettbe-

werb“ zu vermeiden, ist in jedem Fassadenab-

schnitt nur ein Ausleger zugelassen. Die maximale 

Ansichtsfläche eines Auslegers sollte jeweils 0,5 

qm betragen, die maximale Dicke eines Auslegers 

ist auf 10 cm zu begrenzen. Zur Gewährleistung 

der Barrierefreiheit dürfen Ausleger inklusive Be-

festigung maximal 1 m vor die Fassade ragen. Un-

terhalb von Auslegern ist eine lichte Durchgangs-

höhe von mindestens 2,5 m einzuhalten. 

Die in Anspruch genommenen Flächen für zuläs-

sige Einzelschilder, Schaufensterbeklebungen sowie 

Ausleger werden auf die für einen Betrieb maximal 

zulässige Fläche von Werbeanlagen (das sind 4 

qm) angerechnet.

Sind an einem Gebäude Werbeanlagen unter-

schiedlicher Anbieter vorgesehen, so sind diese 

aufeinander abzustimmen.  

Licht ist ein wichtiges Gestaltungsmittel auch für 

Werbeanlagen. Richtig eingesetzt kann es einem 

Stadtraum zusätzliche Atmosphäre und Charakter 

verleihen. Auf grelles und buntes Licht sowie Lauf-

schriften und blinkende Lichtelemente ist aller-

dings zu verzichten. Zu empfehlen ist das An-

strahlen von Einzelbuchstaben in der Farbe 

Warmweiß (2.700 – 3.000 Kelvin) oder die Ver-

wendung selbstleuchtender oder hinterleuchteter 

Einzelbuchstaben.

Gestaltungsleitlinien für die Stadtbildzone C

Da in der Stadtbildzone C das Wohnen überwiegt 

und Werbung sich hier vor allem auf Hinweise auf 

wohnverträgliche Dienstleistungen beschränkt, 

sind Werbeanlagen 

nur in begrenztem Maß vorzusehen. Es werden 

ausschließlich Einzelschilder mit einer maximalen 

Fläche von 0,4 qm empfohlen, die direkt an der 

Fassade anzubringen sind. Die Farbe der Werbe-

anlagen ist auf die Farbe der Fassade abzustimmen, 

auch weiße oder transparente Schilder sind mög-

lich. Werbeanlagen sind nur im Erdgeschossbe-

reich vorzusehen, sie dürfen Gliederungselemente 

der Fassade nicht überdecken und müssen einen 

Mindestabstand von der äußeren Fassadenkante 

von 0,49 m einhalten. Selbstleuchtende, hinter-

leuchtete Schilder oder ein Anstrahlen von Schil-

dern sind nicht vorzusehen. 

Checkliste Werbeanlagen

  9 Werbeanlagen ausschließlich an Gebäude- 

fassaden 
  9 Werbeanlagen nur im Erdgeschossbereich 
  9 Werbung nur an der Stätte der Leistung
  9 Einfügen von Werbeanlagen in die Gebäu-

defassade bezüglich Art, Form, Größe, 

Gliederung, Material, Farbe und Anbrin-

gungsort und ausgerichtet an den Achsen 

und Fluchten der Fassadenöffnungen
  9 Seitlicher Abstand zu den Fassadenkan-

ten: mindestens 0,49 m
  9 Maximale Größe von Werbeanlagen in den 

Stadtbildzonen Kirchplatz, A und B: 4 qm, 

ausschließliche Verwendung von Einzel-

buchstaben von maximal 0,6 m Höhe
  9 Maximale Größe von Werbeanlagen in 

Stadtbildzone C: 0,4 qm
  9 Je Fassade ein Einzelschild in der Größe 

von maximal 0,4 qm 
  9 Stadtbildzonen Kirchplatz, A und B: Be-

klebung von Schaufenstern bis maximal 

20 % der Schaufensterfläche
  9 Stadtbildzonen Kirchplatz, A und B: Pro 

Fassadenabschnitt ein Ausleger mit maxi-

maler Ansichtsfläche von jeweils 0,5 qm
  9 Stadtbildzonen Kirchplatz, A und B: An-

strahlen von Schildern in der Farbe Warm-

weiß (2.700 – 3.000 Kelvin) sowie selbst-

leuchtende oder hinterleuchtete 

Einzelbuchstaben 
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ABB 076 Werbeanlagen aus Einzelbuchstaben

ABB 075 Werbeanlage an Schieferfassade

ABB 077 Werbeanlage aus Einzelbuchstaben
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Neben den Gebäuden, ihren Fassaden und Dach-

flächen trägt auch die Möblierung des öffentli-

chen Raumes entscheidend zum Stadtbild bei. 

Besonders in der warmen Jahreszeit sorgen 

Tische, Stühle und Warenauslagen für eine Bele-

bung der Stadträume und können deren Attrak-

tivität und den wirtschaftlichen Erfolg der je-

weiligen Betriebe steigern. Wichtig ist, dass für 

die Möblierung der öffentlichen Stadträume 

durch Einzelhändler und Gastronomen ein Qua-

litätsanspruch formuliert wird, mit dem die In-

nenstadt sich als „gute Stube“ der Plettenber-

ger Bürgerinnen und Bürger zeigt. 

Gestaltungsziele

 ȫ Innenstadt als lebendiger Aufenthaltsraum und 

Ort des Handels
 ȫ Barrierefreie öffentliche Räume: Uneinge-

schränkte Nutzbarkeit für Passanten
 ȫ Harmonisches Zusammenspiel von Bebauung 

und Möblierung 
 ȫ Möblierung und Ausstattung mit Qualität und 

Anspruch: „Klasse statt Masse“ 

Die folgenden Gestaltungsleitlinien richten sich 

an Private und beziehen sich auf die Möblierung 

öffentlicher Flächen und auch privater Freiräume, 

die unmittelbar an öffentliche Verkehrsräume 

grenzen. Die Möblierung öffentlicher Stadt-

räume mit Tischen, Stühlen, Schirmen, Pflan-

zen oder Warenauslagen wird über eine Son-

dernutzungsvereinbarung zwischen der Stadt 

Plettenberg und den jeweiligen Gewerbetrei-

benden geregelt.

Voraussetzung für die Erteilung einer Sonder-

nutzungserlaubnis für Möblierungen und Waren-

auslagen durch die Stadt Plettenberg ist die Ein-

haltung der Gestaltungsleitlinien.   

 

Möblierungen sind ausschließlich in den Stadt-

bildzonen Kirchplatz, A und B vorgesehen.

Barrierefreiheit

Zur Gewährleistung von Barrierefreiheit ist das 

Freihalten einer Gehwegbreite von mindestens 

1,2 m bzw. (bei einem niveaugleichen Straßen-

profil) einer Mindestdurchfahrbreite von 4 m 

vorzusehen. Die Möblierung öffentlicher Räume 

erfolgt vorwiegend in der warmen Jahreszeit, 

dementsprechend sollte sie einen temporären 

Charakter besitzen und nicht wie eine dauer-

hafte, feste Besetzung des öffentlichen Freirau-

mes wirken. Bei der Außenmöblierung gastro-

nomischer Betriebe ist auf eine aufgelockerte 

Aufstellung von Tischen, Stühlen, Pflanzkübeln 

und Sonnenschirmen zu achten, damit keine 

Weg- und Sichtbarrieren entstehen. Biertisch-

garnituren und feste Bank- und Tischelemente 

sind zu vermeiden, da sie nicht dem gewünsch-

ten Bild der Innenstadt entsprechen. Das Auf-

stellen einzelner Bänke oder Stühle vor Gebäu-

den ist hingegen ausdrücklich erwünscht. Die 

„Bank vor dem Haus“ ermöglicht Senioren und 

Menschen mit Beeinträchtigungen eine kurze 

Ruhepause und lockert das Stadtbild auf.

4.7 Möblierung von Sondernutzungs-
flächen und Warenauslagen
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ABB 078 Prinzip Dimensionierung von Warenauslagen und Schirmen

ABB 079 Einfache Schirmform ohne Fremdwerbung und Volant in dezenter Farbgebung
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Form, Material und Aufstellung 

Bevorzugte Materialien für die Außenmöblie-

rung sind natürliche oder naturnahe Materialien 

wie Holz oder Metall. Kunststoffmöbel sind zu 

vermeiden. Um eine Massivität des Mobiliars zu 

vermeiden und um den Stadtraum so wenig wie 

möglich zu dominieren, sollten Stühle und Tische 

möglichst filigran in Metallrohr- oder Holzkon-

struktion gearbeitet sein. Tische sind möglichst 

klein zu halten. Möblierungselemente eines Be-

triebes sind in Form, Material und Farbe einheit-

lich zu gestalten. Insgesamt sollte die Möblierung 

einen wertigen, der Innenstadt angemessenen 

Charakter besitzen.  

Eine Abgrenzung bzw. Markierung von Vorbe-

reichen durch Zäune, Ketten, Podeste, Pflanz-

kübel, Teppiche oder Ähnliches ist nicht erlaubt, 

da dies die Erfahrbarkeit des Stadtraumes deut-

lich beeinträchtigt und einschränkt. 

Pflanzkübel sollten in einem nicht glänzenden 

Material in Schwarz, Dunkelgrau, natürlichem 

Ziegelrot oder terracottafarben gestaltet sein. 

Private Mülltonnen sind im öffentlichen Raum 

der Altstadt geduldet, ihre Aufstellung kann bei 

Verstößen gegen diese Gestaltungsregeln aber 

untersagt werden. Mülltonnen sind ausschließ-

lich in Einhausungen an den dafür vorgesehenen 

Standorten aufzustellen. Diese Einhausungen 

sind in einem blickdichten Streckmetallblech in 

dunkelgrauer Farbgebung auszuführen. Informa-

tionen zu Standorten für Sammelanlagen priva-

ter Mülltonnen sind beim Planungsamt der Stadt 

Plettenberg zu erhalten.

Sonnenschirme

Sonnenschirme sollten einfarbig und in einem 

textilen oder textil wirkenden Material ausge-

führt sein und einen maximalen Durchmesser 

von 4 m besitzen. Fremdwerbung auf Sonnen-

schirmen ist nicht erlaubt. Die Form von Sonnen-

schirmen sollte im Innenstadtbereich einheitlich 

sein, damit ein gestalterischer Zusammenhang 

hergestellt werden kann, ohne dass zu große 

Einschränkungen Einzelner damit verbunden 

wären. Es sind ausschließlich Sonnenschirme 

ohne Volant zu verwenden.  

Die Farbgebung von Markisen und Sonnen-

schirmen sollte auf die umgebenden Fassaden 

abgestimmt werden. Bevorzugte Farben sind: 

Weiß, Grau, Beige, Gelb und Rot.

Checkliste Möblierung

  9 Freihalten einer Mindestgehwegbreite von 

1,2 m, bei einem niveaugleichen Straßen-

bau von einer Mindestdurchfahrbreite von 

4 m 
  9 Aufgelockerte Aufstellung von Tischen, 

Stühlen, Pflanzkübeln und 

Sonnenschirmen 
  9 Bevorzugte Materialien für Möbel: Holz 

oder Metall – keine Verwendung von 

Kunststoff
  9 Einheitliche Gestaltung von Möblierungs-

elementen eines Betriebes
  9 Keine Abgrenzung bzw. Markierung von 

Vorbereichen durch Zäune, Ketten, Po-

deste, Pflanzkübel, Teppiche oder 

Ähnliches 
  9 Pflanzkübel in einem nicht glänzenden Ma-

terial in Schwarz, Dunkelgrau, natürlichem 

Ziegelrot oder terracottafarben
  9 Einhausungen für private Mülltonnen in 

blickdichtem Streckmetallblech, in dunkel-

grauem Farbton
  9 Sonnenschirme einfarbig, in einem textilen 

oder textil wirkenden Material, ohne 

Fremdwerbung, maximaler Durchmesser:   

4 m
  9 Sonnenschirme ausschließlich ohne Volant 

in den Farben Weiß, Grau, Beige, Gelb oder 

Rot 
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ABB 080 Einladende Sitzgelegenheit vor dem Haus ABB 081 Möblierung mit Pflanzgefäßen

ABB 082 Schirme in hellen Farbtönen ordnen sich dem Stadtbild unter ABB 083 Schirmfarbe auf Fassadenfarbe 
abgestimmt 

ABB 084 Möblierung fügt sich durch Material und Anordnung in den Stadtraum ein 
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Gestaltungsleitlinien für Warenauslagen

Warenauslagen sind ausschließlich in den 

Stadtbildzonen A und B zulässig. 

Zur Präsentation besonderer Waren im öffent-

lichen Raum können Warenauslagen den Stadt-

raum beleben, sofern sie maßvoll eingesetzt 

werden. Warenauslagen sollten keine Barrieren 

für Passanten darstellen, den Gesamteindruck 

einer Fassade und eines Stadtraumes nicht be-

einträchtigen und einen wertigen Charakter be-

sitzen. Die im Stadtraum angebotene Ware sollte 

eine Besonderheit des Angebotes darstellen und 

entsprechend qualitätsvoll präsentiert werden. 

Warenschütten sind nicht erlaubt. 

Die maximal zulässige Tiefe von Warenauslagen 

beträgt 0,8 m, sofern auf dem Gehweg eine 

Durchgangsbreite von 1,2 m verbleibt. Bei 

niveaugleichem Straßenbau muss eine Durch-

fahrbreite von mindestens 4 m gewährleistet 

sein. Die maximale Höhe von Warenauslagen 

beträgt 1,4 m; eine Ausnahme gilt für Karten-

ständer, die maximal 1,8 m hoch sein dürfen. Die 

maximale Breite einer Warenauslage beträgt  

1,5 m.

Die maximal zulässige Breite von Flächen für die 

Warenpräsentation ist abhängig von der Breite 

der Fassade des Geschäftshauses:

 ȫ Geschäfte mit einer Fassadenlänge von über 

6 m dürfen eine Ausstellungsfläche von maxi-

mal einem Drittel der Fassadenlänge nutzen. 
 ȫ Geschäfte mit einer Fassadenlänge von 6 m 

oder weniger dürfen maximal 2 m für Ausstel-

lungsfläche nutzen. 

Es sind ausschließlich Warenauslagen ohne zu-

sätzliche Werbung erlaubt. Auslagen und Stän-

der vor einem Fassadenabschnitt müssen aus 

einem einheitlichen Material gefertigt sein und 

über eine einheitliche Gestaltung verfügen. Be-

vorzugt sind wegen ihrer schlanken Dimensio-

nierung Konstruktionen aus Metall zu verwen-

den. Warenauslagen aus Metall sind in ihrer 

Materialfarbe zu belassen oder in hellen 

Grautönen zu gestalten. Extreme Farbigkeit und 

Farbkontraste sind zu vermeiden. Warenausla-

gen und Ständer aus Kunststoff sind nicht zu 

verwenden.  

Regen- und Sonnenschutzelemente oder 

-schirme für Warenauslagen sind nicht erlaubt.

Checkliste Warenauslagen

  9 Keine Warenschütten 
  9 Maximal zulässige Tiefe: 0,8 m
  9 Maximale Höhe: 1,4 m, Kartenständer:     

1,8 m 
  9 Maximale Breite: 1,5 m
  9 Maximal zulässige Breite von Flächen für 

die Warenpräsentation: Geschäfte mit ei-

ner Fassadenlänge über 6 m: 1/3 der Fas-

sadenlänge; Geschäfte mit einer Fassaden-

länge von 6 m oder geringer: 2 m 
  9 Keine Werbung an Warenauslagen
  9 Farbgestaltung: helle Grautöne 
  9 Bevorzugt Konstruktionen aus Metall, kein 

Kunststoff
  9 Keine Regen- und Sonnenschutzelemente 

an Warenauslagen
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ABB 085 Dezente Warenauslagen ermöglichen eine wertige Warenpräsentation

ABB 086 Einkaufsstraße mit dezenter Warenpräsentation
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Pflanzen in der Stadt lockern das zumeist „stei-

nerne“ Stadtbild auf, setzen farbige Akzente und 

steigern Atmosphäre und Lebensqualität.

Gestaltungsziele

 ȫ Erlebbarkeit von Grün in der Stadt
 ȫ Verbesserung des kleinräumigen Klimas 
 ȫ Stärkung der Atmosphäre in Straßen- und 

Platzräumen
 ȫ Stärkung von Identifikation und Engagement 

bei Bewohnern und Geschäftstreibenden
 ȫ Auflockerung von „steinernen“ Stadträumen
 ȫ Aufwertung von Rückseiten und Nebenge-

bäuden 

Die Stadträume der Plettenberger Innenstadt 

lassen sich durch zahlreiche Einzelmaßnahmen 

der Begrünung an Fassaden und in Gebäude-

vorbereichen bereichern. Eine Begrünung von 

Gebäuderückseiten, Nebengebäuden und Ein-

friedungen ist möglich und auch erwünscht. 

Hauptfassaden der Gebäude in den Stadtbildzo-

nen Kirchplatz und A sind von Fassadenbegrü-

nung frei zu halten. Für die Begrünung von Fas-

saden ist eine einheimische, regionaltypische 

Vegetation zu verwenden. Bevorzugt sind soge-

nannte Selbstklimmer (Efeu, Wein, Kletterhor-

tensie) zu wählen, da diese ohne Rankhilfen 

auskommen. Eine fachkundige Beratung kann 

helfen, geeignete Pflanzen auszuwählen. Soll-

ten Rankhilfen wie Drähte oder Gitter erforder-

lich sein, sind diese möglichst unauffällig (ge-

ringe Dimensionierung, zurückhaltende 

Farbgebung) an der Fassade anzubringen. Die 

Bepflanzung einer Fassade oder einer Einfrie-

dung erfordert regelmäßige Pflege, um die Bar-

rierefreiheit und Verkehrssicherheit angrenzen-

der öffentlicher Stadträume nicht zu 

beeinträchtigen.  

Pflanzkästen an Fassaden und Pflanzkübel in 

Vorbereichen von Gebäuden beleben den 

Eindruck von Gebäuden und Stadträumen. Sie 

sollten in einem natürlichen oder natürlich wir-

kenden Material gestaltet sein und in den Far-

ben Schwarz, Dunkelgrau, natürliches Ziegelrot 

oder Terracotta gehalten sein. Pflanzkästen an 

Fassaden sollten hinsichtlich ihrer Dimensionie-

rung an die Proportionen der Fassade und ihrer 

Öffnungen angepasst sein. 

Bei der Aufstellung von Pflanzkübeln oder der 

Hängung von Pflanzkästen ist die Barrierefrei-

heit der öffentlichen Verkehrsräume zu gewähr-

leisten. Es sind Durchgangshöhen von mindes-

tens 2,5 m, Durchgangsbreiten von mindestens 

1,2 m auf Fußgängerwegen und Durchfahrbrei-

ten von mindestens 4 m bei niveaugleichem 

Straßenbau zu beachten. 

Private Gärten und andere grüne Freiräume sind 

zu erhalten. Es sollten ausschließlich einheimi-

sche Pflanzen eingesetzt werden. Von einer 

Verwendung von Nadelgehölzen in innerstädti-

schen Garten- und Hofflächen ist abzusehen. 

4.8 Begrünung

Checkliste Begrünung

  9 Begrünung von Fassaden, Nebengebäuden 

und Einfriedungen ist grundsätzlich möglich
  9 Keine Fassadenbegrünung von Hauptfassa-

den in den Stadtbildzonen Kirchplatz und A 
  9 Verwendung einheimischer, regionaltypi-

scher Vegetation
  9 Gestaltung von Pflanzkästen und Pflanz-

kübeln in einem natürlichen oder natürlich 

wirkenden Material in den Farben Schwarz, 

Dunkelgrau, natürliches Ziegelrot oder 

Terracotta
  9 Gewährleistung der Barrierefreiheit der öf-

fentlichen Verkehrsräume bei Aufstellung 

von Pflanzkübeln oder Hängung von 

Pflanzkästen
  9 Erhaltung von Gärten und grünen 

Freiräumen
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ABB 087 Bepflanzte Blumenkästen setzen farbige Akzente

ABB 088 Verschiedene Möglichkeiten der Begrünung, ohne die Fassade 
zu dominieren

ABB 089 Fassadenbegrünung

ABB 090 Pflanzgefäße in aufgelockerter Stellung
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GLOSSAR



Dachaufbauten

Dachaufbauten sind Gauben, Schornsteine, 

Abluftkamine und Aufzuganlagen.

Dachformen
 ȫ Satteldach: Das Satteldach ist eine aus zwei 

gegen einen gemeinsamen First ansteigen-

den Flächen bestehende Dachform, die an 

den Schmalseiten von Giebeln geschlossen 

wird.
 ȫ Walmdach: Bei einem Walmdach befindet 

sich in Abweichung zum Satteldach anstelle 

eines Giebels eine geneigte Dachfläche.
 ȫ Krüppelwalmdach: Bei einem Krüppel-

walmdach ist in Abweichung zum Satteldach 

der obere Teil des Giebels abgewalmt, d.h. 

durch eine geneigte Dachfläche ersetzt.
 ȫ Mansarddach: Bei einem Mansarddach sind 

die Dachflächen im unteren Bereich fast 

senkrecht abgeknickt. Sie erlauben dadurch 

eine bessere Ausnutzung des 

Dachgeschosses.

Dachüberstand

Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über 

die Außenwand eines Gebäudes an Traufe oder 

Ortgang hinausragt.

Drempel

Der Drempel ist der Teil der Außenmauern ei-

nes Gebäudes, der über die Decke des obers-

ten Geschosses bzw. den Fußboden des Dach-

bodens hochgeführt ist.

Fassade 

Die Fassade ist die erschließungsseitige Haupt-

ansichtsseite eines Gebäudes. Bei Eckgebäu-

den, die zwei Hauptansichtsseiten ausbilden, 

gilt jede der zwei Ansichtsseiten als Fassade. 

Fassadenabschnitt 

Ein Fassadenabschnitt ist ein über die Gesamt-

höhe der Fassade einheitlicher und eigenstän-

dig wahrnehmbarer Abschnitt einer Fassade. 

Fassadenabschnitte werden bei Gebäuden mit 

einer Fassade 

gebildet, deren Breite die Fassadenbreite der 

umgebenden Bestandsbebauung um ein defi-

niertes Maß übersteigt. Fassadenabschnitte 

können durch architektonische Gliederungsele-

mente (z.B. Vor- oder Rücksprünge), Material- 

oder Farbwechsel gebildet werden.

Gebäudetypen
 ȫ Trauftyp: Der Trauftyp hat ein Satteldach, 

Walmdach oder Krüppelwalmdach mit der 

Firstrichtung parallel zur öffentlichen 

Verkehrsfläche. 
 ȫ Giebeltyp: Der Giebeltyp hat ein Satteldach, 

Walmdach oder Krüppelwalmdach mit der 

Firstrichtung senkrecht zur öffentlichen 

Verkehrsfläche.

Gliederungselement

Eine Gliederung von Gebäudefassaden erfolgt 

durch architektonische, nicht-farbliche Maß-

nahmen und Elemente. Architektonische Glie-

derungselemente sind:

 ȫ Auskragung: Vorspringen eines Bauteils, z.B. 

eines Erkers oder ganzen Stockwerks.
 ȫ Fasche: Rahmenartige Einfassung von Tür- 

und Fensteröffnungen aus Farbe, Putz, Holz 

oder Stein, die zumeist vor oder hinter die 

Wandfläche tritt.
 ȫ Fenstergewände, Gewände: Seitliche Be-

grenzung eines Fensters. Das Gewände kann 

profiliert oder in einem anderen Material aus-

geführt sein (Natursteingewände). 
 ȫ Fries: Ein Fries ist ein lineares, zumeist waa-

gerechtes Dekorations- und Gliederungsele-

ment, das plan auf die Fassade aufgebracht 

oder aufgemalt sein, aber auch plastisch her-

vortreten kann. Im Unterschied zu leistenarti-

gen Gesimsen bestehen Friese aus der Wie-

derholung eines Musters.
 ȫ Gesims, Traufgesims, Sims: Horizontales 

Bauelement, das eine Außenwand in unter-

schiedliche Abschnitte gliedert.
 ȫ Lisene: Vortretendes, senkrechtes 

Bauelement.
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 ȫ Pfeiler: Stütze zwischen Öffnungen mit 

rechteckigem, quadratischem, polygonalem 

oder rundem Querschnitt. 
 ȫ Pilaster: Ein Pilaster ist ein Wandpfeiler oder 

Teilpfeiler, der über eine statische Funktion 

verfügen kann, dies als Schmuck- und Glie-

derungselement aber nicht muss. Er besitzt 

– anders als eine Lisene – eine Basis, ein Kapi-

tell oder einen Kämpfer.
 ȫ Säule: Stütze mit kreisförmigem Querschnitt; 

von gleichbleibendem oder sich verjüngen-

dem Umfang.

Kämpfer

Ein Kämpfer ist ein Gliederungselement an 

Fenster- und Türflächen. Als Kämpfer wird der 

durchlaufende waagerechte Riegel (Rahmen-

teil) bezeichnet, der den oberen Bereich eines 

Fensters oder einer Tür vom darunterliegenden 

Hauptflügel abtrennt.

Ortgang

Der Ortgang bezeichnet den seitlichen Ab-

schluss der Dachfläche an der Giebelseite von 

Sattel-, Mansard- oder Pultdächern. Der Ort-

gang verbindet das Ende der Dachtraufe mit 

dem des Dachfirsts.  

Sockel

Als Sockel wird der unterste Bereich eines Bau-

werks in einer definierten Höhe bezeichnet, der 

den Abschluss zum Boden bildet. Ein Sockel 

kann plan zur Fassade oder plastisch ausgebil-

det werden und sich durch Material oder Farbe 

absetzen.

Sprosse

Eine Sprosse ist ein Gliederungselement an 

Fenster- und Türflächen. Als Sprosse wird das 

horizontale oder vertikale Unterteilungselement 

eines Fensterflügels oder einer Tür bezeichnet.

Technische Anlagen

Technische Anlagen sind Antennen, Satelliten-

schüsseln, Funkanlagen, Aufzuganlagen, Wind-

kraftanlagen, Solaranlagen, Regenfallrohre, 

Anlagen der Haustechnik sowie deren Zu- und 

Ableitungen. 

Trauflänge 

Die Traufe ist der Schnittpunkt zwischen der 

Oberfläche der Außenwand eines Gebäudes 

und der Dachhaut. Die Trauflänge bezeichnet 

die Gesamtlänge des Dachabschlusses einer 

geneigten Dachfläche. Die Trauflänge ent-

spricht der Dachflächenbreite.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind alle Anlagen und Einrichtun-

gen, die der Ankündigung oder Anpreisung von 

oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf die-

nen. Hierzu zählen insbesondere Schilder, Be-

schriftungen, Beklebungen von Fensterflächen, 

Bemalungen, Lichtwerbungen (inkl. Projektio-

nen, Leuchtkästen, Leuchtketten, Leuchtbän-

der und Leuchtkonturen) und Schaukästen so-

wie für Zettelanschläge und Bogenanschläge 

oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln 

und Flächen. Ebenso gelten Anschlagtafeln, 

verankerte Ballons, Werbefahnen an Fahnen-

stangen, Banner, Flaggen, gegenständliche Ob-

jekte als Aufsteller, Dreiecksaufsteller, Werbung 

auf Fahrradständern, Werbung auf Mülleimern, 

Litfaßsäulen und Pylonen als Werbeanlagen.

Ziegelmauerwerk  

Ziegelmauerwerk besteht aus Ziegeln in natur-

roter Farbgebung und Mörtel. Es wird als tra-

gendes Wand- oder als Verblendmauerwerk 

eingesetzt.
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Standort Dortmund 
Kaiserstraße 22 
44135 Dortmund

Fon 0231.39 69 43.0 
Fax 0231.39 69 43.29

kontakt@ssr-dortmund.de 
www.ssr-dortmund.de

Standort München
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 16
80807 München 

Fon 089.38 38 01 59.0
Mobil 0151.11 32 52 11

kontakt@ssr-muenchen.de
www.ssr-muenchen.de

 ȫ Gefördert durch das Bund-Länder-Städtebauförderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren


